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Stadtentwicklung. Nach der Wiederver­
einigung der beiden Stadthälften zeigen 
sich Selbstverständnisfragen, die einen 
historischen Rückblick sinnvoll erschei­
nen lassen.

Auf den folgenden Seiten wird das Berlin 
der 1920er Jahre als sozialer Raum und 
als Handlungsfeld der kommunalen 
Selbstverwaltung beschrieben. Welche 
Probleme waren zu bewältigen? Welche 
Lösungsstrategien wurden erprobt? Wel­
che Konflikte waren zu lösen? Und wel­
che Zukunftsvorstellungen über Berlin 
wurden damals entwickelt? Zwischen 
diesen vier Polen wird sich die Beschrei­
bung des „Neuen Berlin“ bewegen. Ver­
gleiche zu heutigen Debatten um Berlin 
und seine Entwicklung werden dabei of­
fensichtlich. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Ber­
lin Industriestadt und zugleich Haupt­
stadt, Handels-, Verkehrs- und Dienst­
leistungszentrum. Das Bevölkerungs­
wachstum resultierte aus Zuzug, zumeist 
aus dem Umland, aber in starkem Maße 

Zum 1. Oktober 1920 entstand Berlin in 
seinen heutigen Grenzen durch den 
Zusammenschluss mit sieben weiteren 
Städten, 59 Landgemeinden und 27 
Gutsbezirken.

Die Bildung von Groß-Berlin 1920 war 
das Ergebnis aus Industrialisierung und 
Migration, die zu einer Agglomeration, 
also einer Stadtregion von acht Städten 
und sich ebenfalls dynamisch entwi­
ckelnden Umlandgemeinden geführt 
hatte. Dieser „Wirtschaftsraum Berlin“ 
war administrativ zersplittert und sozial 
gespalten, seine Größe und Entwick­
lungsdynamik im damaligen Deutschland 
ohne Vergleich. Nach dem Zusammen­
bruch des deutschen Kaiserreichs 1918 
und der Bildung der Republik waren die 
politischen Rahmenbedingungen gege­
ben, den Berliner Raum neu zu ordnen. 
Die Stadt Berlin in ihrem heutigen Ge­
bietsumfang wurde gebildet. Es entwi­
ckelte sich in den 1920er Jahren eine  
Millionenstadt, die bis heute als Symbol 
der Moderne gilt. Zwischen 1933 und 
1989/90 folgten mehrere Brüche in der 

Einführung



7Einführung

eine moderne Zukunft vorstellbar ma­
chen wollte. Doch den Planungen waren 
Grenzen gesetzt, vor allem finanzielle, 
aber auch politische. Die Stadt war zur 
Finanzierung ihrer Pläne abhängig vom 
Reich und vom Land Preußen. Zudem 
herrschte in der Stadtverordnetenver­
sammlung eine zunehmend schwierige 
politische Konstellation. Diese Konflikte 
begleiteten den inneren Ausbau der 
Stadt und spitzten sich ab Ende der 
1920er Jahre zu. Das Experiment einer 
sozialen Metropole der Moderne endete, 
noch vor der Machtübernahme durch  
die Nationalsozialisten 1933.

Nach 1945 und insbesondere nach 1990 
wurde, wiederum mit Brüchen, an die in 
den 1920er Jahren entwickelten Entwick­
lungslinien angeknüpft. Themenfelder 
wie sozialer Wohnungsbau und Entwick­
lung der Verkehrsinfrastruktur (diesmal 
verstärkt für das Automobil) waren auch 
nach 1945 weiterhin – in beiden Stadt­
hälften − aktuell. Die internationale Me­
tropole beschränkte sich im Kalten Krieg 
jedoch auf eine Schaufensterfunktion für 

auch aus den östlichen preußischen Pro­
vinzen. Die Folge war eine ungeheure 
Wohnungsnot. Armut und Reichtum 
zeigten sich sowohl in unmittelbarer 
Nachbarschaft wie auch verteilt auf den 
Berliner Raum. Die Bewältigung der an­
haltenden sozialen Probleme war das 
wichtigste Handlungsfeld der kommuna­
len Selbstverwaltung. Daneben wurden 
auch Zukunftsentwürfe ausgearbeitet. 
Berlin wollte mustergültige Einrichtun­
gen der sozialen Daseinsvorsorge nach 
dem bestmöglichen Standard der Zeit 
schaffen: moderne Wohnungen, Sportan­
lagen, Krankenhäuser, Schulen und ein 
leistungsfähiges Verkehrsnetz. Viele die­
ser Bauten sind heute noch im Stadtge­
biet wiederzuerkennen und zeigen den 
systematischen Ausbau einer modernen 
städtischen Infrastruktur. Zugleich ent­
wickelte der Magistrat Vorstellungen von 
Berlin als Weltstadt. Man verglich sich 
mit Paris, London und New York, lernte 
und wollte besser sein. Rundfunk, Mes­
sen und (Auto-) Verkehr waren die Sym­
bole der Moderne, mit denen Berlin seine 
Weltgeltung unter Beweis stellen und 

die jeweilige politische Seite. Nach 1990 
kamen weitere Entwicklungen hinzu,  
der Bevölkerungszuzug (heute unter  
dem Begriff Migration), die Planung des 
Berliner Raums (diesmal gemeinsam mit 
dem Land Brandenburg), die nachho­
lende Schaffung einer Infrastruktur der 
sozialen Daseinsvorsorge. Neu waren 
wirtschaftliche Probleme, insbesondere 
die Deindustrialisierung mit ihren sozia­
len Folgen, sowie eine zunehmende 
Skepsis gegenüber den Modernisierungs­
maßnahmen und Lösungsangeboten für 
die Stadt. Völlig neu und ohne Vorbild 
aus den 1920er Jahren sind Fragen der 
Partizipation, nicht ganz neu die der  
Globalisierung.

Sind die offenen Probleme Berlins heute 
vergleichbar mit denen der 1920er Jahre 
und die damaligen Lösungswege aktuell 
anwendbar? In einem Abschlusskapitel 
werden diese Fragen noch einmal gebün­
delt aufgeworfen, um zur Debatte anzu­
regen, wie Berlin künftig aussehen soll.
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1 Die Berliner 
Stadtregion entsteht
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1237
Die Bildung von Groß-Berlin 1920 ist  
das Resultat einer langen geschichtli-
chen Entwicklung – vom Handelsplatz  
an der Spree über die kurfürstliche und 
königliche Residenzstadt zur Industrie-
stadt und schließlich zu einer Stadt in 
einem größeren Wirtschaftsraum.

Als die Stadt erstmals urkundlich er­
wähnt wurde, war sie ein kleiner Han­
delsplatz am Übergang über die Spree. 
1237 tauchen Cölln, auf der Spreeinsel 
gelegen, und 1244 Berlin am gegenüber­
liegenden Spreeufer erstmals namentlich 
auf. Die Stadt wurde im 15. Jahrhundert 
Residenz der in Brandenburg herrschen­
den Kurfürsten aus der Familie der Ho­
henzollern und entwickelte sich erst  
einmal nur langsam. Erst nach dem 
30-jährigen Krieg, der in Deutschland  
zu riesigen Verwüstungen geführt hatte, 
begann der zunächst langsame, dann 
immer schnellere Aufstieg Berlins. Den 
Anfang machte eine gezielte Ansied­

lungs- und Ausbaupolitik des Kurfürsten 
Friedrich Wilhelm, genannt der Große 
Kurfürst. Er schuf die ersten Stadterwei­
terungen, die Dorotheenstadt und die 
Friedrichstadt rund um die Friedrich­
straße sowie die Straße Unter den Lin­
den. Mit dem Edikt von Potsdam 1685, 
das Glaubensfreiheit garantierte, wurden 
protestantische Glaubensflüchtlinge aus 
mehreren europäischen Ländern nach 
Brandenburg geholt, unter anderem viele 
französische Protestanten, die soge­
nannten Hugenotten. Ihre Spuren finden 
sich noch heute in der Berliner Sprache 
oder bei Familiennamen. Am Gendar­
menmarkt wurde als symbolischer Akt 
eigens eine französische Kirche neben 
der deutschen gebaut. Diese Einwande­
rungspolitik diente vor allem dem wirt­
schaftlichen Aufschwung, denn die 
Flüchtlinge waren oft qualifizierte  
Handwerker.

Der Berliner Raum vor der 
Eingemeindung 1920 1800
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In den einhundert Jahren zwischen  
1709 und 1809 verdreifachte sich die 
Einwohnerzahl Berlins von etwa 50.000 
auf 150.000, ein Anstieg, der dann im  
19. Jahrhundert bis dahin unvorstellbare 
Ausmaße annahm. 1822 hatte Berlin 
schon 200.000 Einwohnerinnen und Ein­
wohner, 1860 waren es 500.000 und 
1880 wurde die Millionengrenze über­
schritten. Bereits neun Jahre später, 
1889, wohnten eineinhalb Millionen 
Menschen in Berlin und die Bevölkerungs­
zahl stieg bis zum Ersten Weltkrieg noch 
auf gut zwei Millionen an. Diese Zahlen 
betreffen allein das damalige Stadtge­
biet, das lediglich 1861 um die Vorstädte 
erweitert worden war. Unter anderem 
wurden der Wedding und Gesundbrun­
nen, Moabit sowie die Tempelhofer Vor­
stadt, das heutige westliche Kreuzberg 
und die Schöneberger Vorstadt einge­
meindet. Das damalige Stadtwachstum 
ist heute noch an der Bebauung erkenn­
bar. Zunächst wurde „verdichtet“, das 

1800
heißt die Höfe wurden bebaut, aber spä­
testens ab 1880 setzte sich das fünfge­
schossige, nach der Berliner Bauordnung 
22 Meter hohe Mietshaus mit seinen  
Seitenflügeln und Hinterhäusern als Nor­
malbebauung durch. Diese Bauordnung 
galt auch für die Vororte. Ab spätestens 
1890 wuchsen Berlin und einige der die 
Stadt umgebenden Städte zusammen. 
Vor allem an den Grenzen zu Charlotten­
burg, Schöneberg und später Neukölln 
war nun kaum noch zu erkennen, in  
welcher Gemeinde man sich befand.  
Da auch weiter außerhalb liegende 
Städte, Dörfer und Gutsbezirke wuchsen, 
entstand in den Jahren zwischen 1890 
und 1914, dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs, eine regelrechte Stadtland­
schaft.
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Dörfliche Struktur Zehlendorfs, 1919
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Neubauviertel in Tempelhof  
an der Grenze zu Berlin,  
heute Platz der Luftbrücke, 1919

Mietskasernenbebauung rund um 
das Rathaus Neukölln, 1919
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Die Karten des Berliner 
Eisenbahnnetzes von 1871  
und 1896 zeigen das schnelle 
Wachstum Berlins und die 
Verdichtung des Berliner Raums 
schon in der zweiten Hälfte  
des 19. Jahrhunderts.
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1920

Berlin war aber nicht nur Industriestadt. 
Allein schon aufgrund der Größe der 
Stadt wuchsen alle Wirtschaftszweige 
ebenfalls, hinzu kam ab 1871 die Funk­
tion Berlins als Hauptstadt des deut­
schen Kaiserreichs. Regierungsbehörden, 
Banken und Versicherungen sowie Inte­
ressenverbände siedelten sich an, die 
große Stadt benötigte zu ihrer Versor­
gung Geschäfte und so weiter. Es ent­
stand die „multifunktionale Stadt“ mit 
ihren sich gegenseitig verstärkenden 
wirtschaftlichen Impulsen.

Motor, Voraussetzung und Ergebnis der 
Industrialisierung war die Eisenbahn. Mit 
ihr wurden Rohstoffe zu den Fabriken 
gebracht und fertige Produkte abtrans­
portiert. Die Eisenbahn war aber auch 
nötig, um die Arbeiter zu ihren Arbeits­
plätzen zu bringen, da diese oft nicht 
mehr fußläufig zu erreichen waren. 1891 
richtete die Bahn den sogenannten Vor­
orttarif ein und trennte den Berliner Vor­
ortverkehr vom Fernverkehr. Damit war 
das heutige Berliner S-Bahnnetz geschaf­
fen, das in Streckenführung und Reich­
weite weitgehend dem damals geschaf­
fenen Nahverkehrssystem entspricht.

Das Bevölkerungswachstum Berlins und 
seiner Vororte wurde vor allem durch die 
Industrie hervorgerufen, die sich seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte. 
Die ersten Industrieviertel bestanden 
entlang der Spree an der Köpenicker 
Straße sowie an der Chausseestraße. 
Hier entstand die Maschinenbauindus­
trie. Das Gebiet wurde wegen seiner vie­
len Dampfmaschinen und Schornsteine 
auch „Feuerland“ genannt. Um 1890 
wurde Berlin zu eng für die zunehmend 
größer werdenden Fabriken. Diese wi­
chen in die Vorstädte und Vororte aus, 
vor allem nach Moabit, Charlottenburg, 
Lichtenberg und Tempelhof. Diese soge­
nannte erste Randwanderung der Berli­
ner Industrie wurde bald nach 1900 von 
einer zweiten abgelöst, als große Firmen 
die Ansiedlung von Fabriken weiter au­
ßerhalb betrieben. In dieser „zweiten 
Randwanderung“ entstanden die großen 
Industriekomplexe in Siemensstadt, Hen­
nigsdorf, Tegel, Oberschöneweide, 
Wildau oder Mariendorf. Berlin wurde 
zur größten Industriestadt in Deutsch­
land.

Durch die Eisenbahn entstand ein Wirt­
schafts- und Siedlungsraum, der weit 
über die Stadtgrenzen hinaus, bis Pots­
dam-Babelsberg, Oranienburg, Hennigs­
dorf, Wildau und Königs Wusterhausen 
reichte. Neben Industriezonen und „Ar­
beiterdörfern“ entstanden Villenkolonien 
wie Friedenau, Lichterfelde, Frohnau, Ni­
kolassee oder Karlshorst, aber auch Lau­
benkolonien, und dazwischen lagen die 
Dörfer, deren Ortskerne sich oft bis 
heute erhalten haben. 

Mit der Bildung von Groß-Berlin im Jahr 
1920 wurde also verwaltungsmäßig 
nachvollzogen, was sich bereits in den 
Jahrzehnten zuvor entwickelt hatte: eine 
sich verstädternde Zone rund um Berlin 
mit einer Ausdehnung von 20 bis 30 Kilo­
metern vom Zentrum aus gesehen. Die 
Tabelle auf Seite 17 zeigt den Stand der 
Bevölkerungsentwicklung im Jahr vor der 
großen Eingemeindung.



16



17Die Berliner Stadtregion entsteht

Großer Verkehrs-Plan Berlin  
und seine Vororte.  
Beilage zum Adressbuch  
für Berlin und seine  
Vororte, 1919

Einwohnerinnen und Einwohner  
nach den Ergebnissen der Volkszählung  

vom 8. Oktober 1919
Berlin 1.902.508
Charlottenburg* 322.766
Neukölln* 262.127
Schöneberg* 175.092
Lichtenberg* 144.643
Wilmersdorf* 139.406
Spandau* 95.474
Steglitz 83.366
Pankow 57.923
Groß-Lichterfelde 47.213
Weißensee 45.037
Friedenau 43.833
Reinickendorf 41.263
Tempelhof 34.363
Köpenick* 32.583
Treptow 30.701
Oberschöneweide 25.612
Friedrichsfelde 24.399
Mariendorf 20.699
Tegel 20.590
Zehlendorf 20.557
Niederschönhausen 18.906
Friedrichshagen 14.844
Britz 13.477
Adlershof 12.655
Lankwitz 12.397
Schmargendorf 11.583
Wittenau 10.190

* = selbstständige Städte
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Wirtschaftliche Entwicklung 
und soziale Differenzierung

Der zusammenwachsende Berliner Raum 
war durchaus nicht einheitlich, weder so­
zial noch baulich oder in Bezug auf die 
Bevölkerungsdichte. Einige der Gemein­
samkeiten und Unterschiede werden im 
Folgenden benannt.

Es wird oft darauf hingewiesen, dass das 
Berliner Mietshaus mit seiner Mischung 
aus Wohnen und Gewerbe sowie auf­
grund der unterschiedlichen Wohnungs­
größen eine soziale Durchmischung er­
möglicht habe, die die Entstehung „rei­
cher“ und „armer“ Quartiere wenn nicht 
verhindert, so doch gemildert habe. In 
der Tat gab es im Berliner Mietshaus 
größere Wohnungen zur Straße hin und 
kleine rund um die Innenhöfe. Auch die 
Höhe der Wohnräume war unterschied­
lich und nahm vom ersten Stockwerk bin 
ins vierte ab. Dadurch wohnten in einem 
Haus Menschen mit unterschiedlichen 
Einkommen und in unterschiedlichen 
Verhältnissen. 

Dennoch unterschieden sich die einzel­
nen Wohnviertel sehr voneinander. Es 
gab Quartiere mit kleineren Wohnungen, 
schlechterer Wohnungsausstattung und 
hoher Dichte, etwa im Wedding und in 
Gesundbrunnen, im östlichen Kreuzberg 
oder in Friedrichshain und am Prenz­
lauer Berg, und solche, die gut ausge­
stattet waren, vor allem im südwest­
lichen Berlin, in Charlottenburg, Schöne­
berg und Wilmersdorf. Hier waren schon 
lange vor 1920 Zentralheizung, Innentoi­
lette und Bad sowie teilweise auch ein 
Aufzug üblich. Hier gab es teilweise Vor­
gärten, große Wohnungen mit allem 
Komfort, insgesamt also bessere Wohn­
verhältnisse. Viele wohlhabende Berliner 
Familien zogen deshalb von der Berliner 
Innenstadt in die westlichen und süd­
westlichen Vororte. Entlang der Bahnlinie 
zwischen Potsdamer Platz und Potsdam 
entstand eine Reihe von Villenkolonien, 
etwa Friedenau, Lichterfelde und Niko­
lassee. Wie in vielen europäischen Städ­
ten entstand auf diese Weise auch in und 
um Berlin ein soziales Gefälle mit einem 
wohlhabenden Westen und Süden und 
einem armen Osten und Norden.
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gemeindlichen Einnahmen und damit 
deren Leistungen für die Bevölkerung 
bildete, lässt sich an ihm ablesen, wie 
stark die jeweilige Gemeinde von den 
verpflichtenden, dauerhaften Ausgaben 
für die Armenpflege, die heutigen Sozial­
ausgaben, sowie für das Elementar­
schulwesen, die heutigen Grundschulen, 

Die ökonomische und soziale Differenzie­
rung des Berliner Raums lässt sich nicht 
nur an den unterschiedlichen Wohnver­
hältnissen, sondern auch am Kommunal­
zuschlag zur staatlichen Einkommens­
steuer zeigen, den die Gemeinden eigen­
ständig festlegen konnten. Da dieser 
Zuschlag die wesentliche Grundlage der 

betroffen war. Zudem mussten aufgrund 
des massiven Bevölkerungswachstums 
Investitionen in die Grundausstattung 
mit kommunalen Einrichtungen wie 
Schulen, Krankenhäusern oder in die 
städtische Infrastruktur getätigt werden. 
So stiegen die Investitionen in Volks­
schulen zwischen 1890 und 1905, also 
auf dem Höhepunkt des Stadtwachs­
tums, in Berlin auf das Doppelte, in 
Charlottenburg um mehr als das Vier­
fache, in Rixdorf/Neukölln um mehr als 
das Dreißigfache. Die Ausstattung der 
Städte mit kommunalen Einrichtungen 
war also wesentlich vom Steueraufkom­
men abhängig und die Spannbreite war 
groß: Während Charlottenburg zeitweise 
die reichste Stadt Preußens war und  
damit warb, über soziale und gesund­
heitliche Einrichtungen nach dem besten 
Standard der Zeit zu verfügen, mussten 
ärmere Gemeinden wie Neukölln um 
eine ausreichende Grundversorgung 
kämpfen. So wiesen die Volksschulen 
Neuköllns die höchsten Klassenfrequen­
zen des Berliner Raums auf, die Ausga­
ben pro Schulkind erreichten jedoch nur 
zwei Drittel Berlins und nur die Hälfte 
Charlottenburgs.

Innenhof einer Mietskaserne,  
Eichendorffstraße, Ecke Tieckstraße,  
Berlin-Mitte. Die Aufnahme entstand 1964.
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nale, sozial ausgerichtete Entwicklungen 
vorantrieben. Während Neukölln wegen 
seiner geringen Steuerkraft mehr 
schlecht als recht zu Rande kam, hatte 
Wilmersdorf hohe Steuereinnahmen, 
aber keine Strategie, wie man das Geld 
nutzen sollte. Insgesamt gab es in den 
Städten, die Berlin umgaben, aber auch 
in kleineren Vororten die Tendenz, sich 
von Berlin abzugrenzen und die eigene 
Bedeutung symbolisch hervorzuheben. 
Charlottenburg, Schöneberg und Wil­
mersdorf bauten ihre eigene U-Bahn, 
Charlottenburg errichtete an der Grenze 
zu Berlin ein eigenes Stadttor, praktisch 
gegenüber dem Brandenburger Tor und 
von ihm nur durch den Tiergarten ge­
trennt. Am deutlichsten wird diese Kon­
kurrenz durch die Rathäuser, die in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg gebaut 
wurden. Charlottenburg, Neukölln, Schö­
neberg, Steglitz, aber auch Wittenau sind 
dafür gute Beispiele. Viel Prunk und ein 
hoher Turm sollten zeigen, dass es sich 
um eigenständige Gemeinden handelte, 
von denen einige zu Großstädten heran­
gewachsen waren und die sich von Berlin 
unterscheiden wollten.

Bei einer Eingemeindung nach Berlin, die 
schon in den 1880er Jahren diskutiert 
wurde, hätte in den umliegenden Städ­
ten die kommunale Selbstverwaltung 
und damit der politische Einfluss aufge­
geben werden müssen, was einen Akt  
der Selbstentmachtung bedeutet hätte. 

Neben der sozialen Zusammensetzung 
spielte auch die Kommunalpolitik eine 
wichtige Rolle. Mit der Städteordnung 
von 1808 hatten die Städte in Preußen – 
im Gegensatz zu den Dörfern und Gütern 
− ein hohes Maß an Selbstverwaltungs­
rechten erhalten. Hierzu gehörte das 
Wahlrecht für die Stadtverordnetenver­
sammlungen, das Vorschlagsrecht für 
die Besetzung der Bürgermeister und 
Stadträte, die Festlegung der kommuna­
len Zusatzsteuern und das Recht, eigene 
kommunale Entwicklungsschwerpunkte 
festzulegen, die sogenannte „Allzustän­
digkeit der Städte“. Trotz aller Ein­
schränkungen – das sogenannte „Drei­
klassenwahlrecht“ beruhte auf dem Ein­
kommen, außerdem musste die Hälfte 
aller Stadtverordneten Hausbesitzer sein 
und die Bürgermeister mussten von den 
staatlichen Behörden bestätigt werden – 
war diese sogenannte „Steinsche Städte­
ordnung“ die Grundlage für die Entwick­
lungsmöglichkeiten der Städte. 

Seit den 1860er Jahren waren die libera­
len Gruppierungen die prägende politi­
sche Kraft in den Städten, jedoch entwi­
ckelten sie unterschiedliche Entwick­
lungsprogramme. Für den Berliner Raum 
kann man in groben Zügen sagen, dass 
die Hauptstadt selbst sehr vorsichtig vor­
ging und nur das Notwendigste inves­
tierte, während vor allem Charlotten­
burg, aber auch Schöneberg, seit den 
1880er Jahren eigenständige kommu­
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absprechen, in den rasant wachsenden 
ehemaligen Dörfern bestimmten die 
Landräte politisch. Nach einigen vergeb­
lichen Anläufen spitzte sich die Lage kurz 
vor und vor allem nach dem Ersten Welt­
krieg so zu, dass die Eingemeindungs­
frage alltagspraktisch und politisch auf 
der Tagesordnung stand.

Jedoch bestanden in den verschiedenen 
Gemeinden und zu unterschiedlichen 
Zeiten verschiedene, teils auch wech­
selnde Auffassungen, ob das zusammen­
wachsende Berliner Gebiet zu einer einzi­
gen Stadt zusammengefasst werden 
sollte. Schließlich galt es, alltagsprak­
tische Probleme zu lösen. Zum Beispiel 
entsprach die Zuständigkeit der Polizei 
nicht den Grenzen der einzelnen Städte, 
die Feuerwehren mussten sich in den 
Grenzlagen der jeweiligen Stadtgebiete 

U-Bahnbau in Schöneberg, 
Münchener Straße, 1909
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Debatten um  
die Eingemeindung

Das starke Wachstum Berlins und seiner 
Vororte wurde von Initiativen begleitet, 
die das Ziel hatten, eine angemessene 
Verwaltungsstruktur zu finden. Es ging, 
durchgehend bis zur letztendlichen Bil­
dung von Groß-Berlin 1920, um den  
Zugriff auf Steuermittel, politische Ge­
gensätze und den im Berliner Raum  
herrschenden Instanzenwirrwarr. Er­
staunlicherweise waren es nicht die 
Städte, sondern die preußische Regie­
rung, von der diese Initiativen ausgingen. 
Berlin wurde schlicht zu groß für die be­
stehenden staatlichen Verwaltungsstruk­
turen.

Bereits 1853 hatte der preußische König 
Friedrich Wilhelm IV. die Bildung eines 
„Regierungsbezirks Berlin“ vorgeschla­
gen, 1875 folgte die preußische Regie­
rung mit dem Vorschlag, eine „Provinz 
Berlin“ zu bilden und 1891 folgte ein 
ähnlicher Vorschlag. Keiner dieser Vor­
schläge wurde verwirklicht.

Warum waren diese Regierungsinitiati­
ven wichtig und notwendig? Die Stadt 
Berlin hatte zwar das Recht auf Selbst­
verwaltung in allen kommunalen Angele­
genheiten, aber die staatlichen Behörden 
ein Aufsichtsrecht, auf einigen Gebieten 
die Regierung Potsdam, auf anderen die 
Provinz Brandenburg. Berlin musste also 
in allen wichtigen kommunalen Angele­
genheiten um eine staatliche Erlaubnis 
ersuchen und dazu ein Einverständnis 
der beiderseitigen Meinungen und Ziele 
herstellen. Wäre die Stadt zum Regie­
rungsbezirk oder gar zur Provinz erklärt 
worden, wären diese Instanzen wegge­
fallen. Hinzu kam noch, dass die Polizei 
staatlich und nicht kommunal war und 
deren Zuständigkeit im Falle Berlins weit 
über das Stadtgebiet hinaus galt. Auch 
musste Berlin sich in allen Fragen, die 
über das Stadtgebiet hinausreichten, mit 
den umliegenden Landkreisen verständi­
gen. Die wiederholte Klage über ein „Ver­
waltungswirrwarr“ bezeichnet die Situa­
tion treffend.
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Regierungsaufbau in Preußen vor 1914

Fachgliederung

Preußisches Staatsministerium  
mit 8 Abteilungen (Fachministerien) Königreich Preußen

Fachabteilungen

Fachabteilungen

Fachabteilungen

12 Provinzen Provinz Brandenburg

2 Regierungsbezirke  
(Potsdam, Frankfurt/Oder) 

Kreise  
 (14 Landkreise, 12 Stadtkreise)

Landgemeinden, Gutsbezirke

Regierungsbezirk Potsdam

Groß-Berlin, bestehend aus:  
 Stadtkreisen: Berlin (1822), 

Charlottenburg (1877),  
Schöneberg (1898), Neukölln (1899), 

Wilmersdorf (1906), Lichtenberg  
(1908), Spandau, Köpenick.  

Teile der Landkreise Teltow, 
Niederbarnim, Osthavelland:  

59 Landgemeinden (z.B. Pankow, 
Steglitz, Tempelhof, Treptow) und  
27 Gutsbezirke (z.B. Buch, Dahlem, 

Frohnau, Wuhlheide)

Territoriale Gliederung Berliner Raum
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Plan von Berlin und Umgegend bis Charlottenburg, 1865. Die rot markierten Gebiete bezeichnen  
das noch unbesiedelte Stadtplanungsgebiet durch den sogenannten Hobrechtplan.
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Diese Probleme betrafen nicht allein Ber­
lin, sondern auch die wachsenden Vor­
orte, wie der Fall Charlottenburg zeigt. 
Als die Stadt groß genug war, um die 
Stadtrechte zu erlangen, beantragte 
man 1877 die sogenannte „Kreisfreiheit“ 
und schied damit aus der unmittelbaren 
Verwaltung des Landkreises Teltow aus. 
Nur wenige Jahre später, 1882, wollte 
man geklärt haben, ob Berlin ein Inter­
esse an einer Eingemeindung hätte oder 
ob man sich auf eine eigenständige Ent­
wicklung einstellen sollte. In einer Denk­
schrift zählte der Charlottenburger Ma­
gistrat die Vor- und Nachteile auf, offen 
für beide Lösungen. Berlin entschied sich 
dagegen. Dieser Prozess wiederholte sich 
einige Jahre später, als der Vorstoß zur 
Bildung einer eigenen Provinz Berlin ge­
scheitert war. Vor allem die ablehnende 
Haltung des Berliner Magistrats, der  
bei allen Eingemeindungsfragen vor al­
lem finanzielle Belastungen fürchtete, 
bewirkte, dass weitere Orte in unmittel­
barer Nachbarschaft das Stadtrecht  
beantragten und oft auch erhielten,  
so Schöneberg 1898, Neukölln 1899, 
Wilmersdorf 1906 und Lichtenberg 1908. 
Steglitz dagegen wurde abschlägig be­
schieden, es blieb das „größte Dorf Preu­
ßens“. Die Landkreise planten ihre eige­
nen Infrastrukturmaßnahmen, so den 
Teltowkanal und die Industriebahn zwi­
schen Reinickendorf und Friedrichsfelde. 

Insgesamt bildete sich aber ein von der 
Regierung geförderter „Kranz blühender 
Städte“ um Berlin.

Die praktischen Probleme der entstehen­
den Stadtregion wurden damit nicht ge­
löst. Jede Stadt, jeder Ort entschied nach 
eigenem Interesse und nach den eigenen 
Möglichkeiten, Belange der Nachbarge­
meinden waren nachrangig. Man hatte 
eine eigene Feuerwehr, ein eigenes Gas­
werk und so weiter. Ob es einen öffentli­
chen Nahverkehr gab und woher das 
Wasser kam, lag oftmals noch in der Ent­
scheidung privater Unternehmen. Einige 
Gemeinden konnten sich eine eigene 
Ortsverwaltung kaum leisten, es gab 
Fälle, in denen die notwendigen Verwal­
tungstätigkeiten von einer privaten Ter­
raingesellschaft geleistet wurden, wie in 
Frohnau. Die einzige über die Gemeinde­
grenzen hinausgehende Planung war der 
Berliner Bebauungsplan von 1862, der 
sogenannte „Hobrechtplan“. Er legte, 
nach dem Vorbild der Neugestaltung von 
Paris durch Haussmann, ein Straßenras­
ter fest, das auch Boulevards und Stadt­
plätze enthielt und neben Berlin auch 
Charlottenburg sowie Teile von Wilmers­
dorf, Rixdorf (das spätere Neukölln), 
Lichtenberg, Weißensee und Reinicken­
dorf umfasste.
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Das Fehlen eines Gesamtplans für die 
Entwicklung Berlins und der Region 
machte sich also vielfach negativ be­
merkbar. Besonders deutlich wird dies 
durch die Bedeutung der privaten Ter­
raingesellschaften, die Land für die 
Wohnbebauung aufkauften und er­
schlossen. Nach der Jahrhundertwende 
ergriffen die zwei Berliner Architekten­
vereine die Initiative, um eine Gesamt­
planung für die Berliner Region in Form 
eines Wettbewerbs zu fördern. Der 
„Wettbewerb Groß-Berlin“ von 1908 er­
fragte Vorschläge für eine Neugestaltung 
des Berliner Stadtzentrums, eine Abkehr 
von der Mietskasernenbebauung, die An­
lage von Gartenstädten in den Vororten, 
die Festlegung von Ausfallstraßen, die 
Planung eines Straßenbahnnetzes und 
eine Planung für Freiflächen. Die Wettbe­
werbsergebnisse wurden 1910 auf der 
Allgemeinen Städtebau-Ausstellung ge­
zeigt und fanden großen Widerhall.  
In der Folge kam es zur Bildung des 
„Zweckverbands Groß-Berlin“, der ab 
1912 über die bestehenden Gemeinde­
grenzen hinweg Bebauungspläne und ein 
Straßenbahnnetz durchsetzen sowie eine 
Freiflächenplanung beschließen sollte. 
Der Zweckverband hat in dieser Hinsicht 
auch einiges erreicht. Unter anderem re­
gulierte er den Verlauf der Straßenbahn­

linien, führte einen Einheitstarif ein, 
kaufte 1919 die größte private Berliner 
Straßenbahn- und Busgesellschaft. 
Ebenso kaufte er die bis heute bestehen­
den großen Berliner Wälder, um sie der 
Bauspekulation zu entziehen und für die 
Erholung der Bevölkerung zu erhalten.

Immer noch lag die Initiative bei der 
preußischen Regierung. Sie hatte sowohl 
den Wettbewerb von 1908 angeregt, wie 
auch das Gesetz zur Bildung des Zweck­
verbandes eingebracht. Das „Dauerwald­
gesetz“ von 1915 betraf staatlichen  
Besitz, der nun zu einem sehr geringen 
Preis an den Zweckverband ging. Man 
wollte die praktischen Probleme lösen, 
ohne die bestehenden politischen Macht­
verhältnisse zu ändern. Mit der Bildung 
der Einheitsgemeinde Groß-Berlin 1920 
wurde der Zweckverband aufgelöst.
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Käthe Kollwitz, Plakat »Für Groß Berlin«, 1912
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Jenseits der Tätigkeit des Zweckverbands 
erzwang der Erste Weltkrieg eine Koope­
ration der Städte und Gemeinden im Ber­
liner Raum. Man war darum bemüht, 
gleiche Leistungen für die Bevölkerung 
zu erreichen, unter anderem bei der Ver­
teilung von Lebensmitteln in den Hun­
gerjahren ab 1916. Die Einführung einer 
gemeinsamen „Brotkarte“ ist das be­
kannteste Beispiel. So wurde eine admi­
nistrative Zusammenarbeit in Notzeiten 
erprobt, die eine spätere Übereinkunft 
erleichterte.

In der Zwischenzeit hatte sich die Ein­
stellung des Berliner Magistrats zur Ein­
gemeindungsfrage verändert. Die Ober­
bürgermeister Martin Kirschner (1898–
1912) und Adolf Wermuth (1912–1920) 
betrieben das Zusammengehen der 
Städte und Gemeinden im Berliner Raum 
und vor allem Wermuth war einer der 
Hauptakteure beim Zustandekommen 
des Groß-Berlin-Gesetzes. Verhandlungs­
partner waren der preußische Minister­
präsident Paul Hirsch und vor allem der 
Staatssekretär im preußischen Innenmi­
nisterium Friedrich Freund. Eine wichtige 
Rolle als Mehrheitsbeschaffer spielte der 

Schöneberger Oberbürgermeister Alex­
ander Dominicus als Vorsitzender des 
„Bürgerausschusses Groß-Berlin“.

Wie kam es nach Jahrzehnten ebenso 
halbherziger wie fruchtloser Bemühun­
gen zur Initiative für ein „Groß-Berlin“? 
Der politische Hintergrund ist die No­
vemberrevolution 1918, die zum Ende 
des Kaiserreichs, zur Bildung einer neuen 
Regierung und zur Abschaffung des Drei­
klassenwahlrechts geführt hatte. Die 
provisorische preußische Regierung 
hatte auf einmal einen sozialdemokrati­
schen Ministerpräsidenten, das Innenmi­
nisterium war ebenfalls sozialdemokra­
tisch geführt. Der bisher geltende Gegen­
satz zwischen der liberal-bürgerlichen 
Stadtgemeinde und dem monarchisch-
konservativen Staat war entfallen. So 
wurde bereits Ende November 1918 über 
die Bildung einer einheitlichen Stadtge­
meinde Berlin nachgedacht, wie dies 
schon länger von der politischen Linken 
gefordert worden war. In mehreren Ver­
handlungsrunden und unter Einbezie­
hung der wesentlichen Akteure wie der 
Oberbürgermeister der umliegenden 
Städte, der Landräte und der Interessen­

Oberbürgermeister  
Adolf Wermuth  
(1912–1920),  
Foto: Otto Haeckel

Brotkarte für Berlin 
und Nachbarorte, 
1915

Neue Stadtgemeinde 
Berlin
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Schöneberger Oberbürgermeister Alex­
ander Dominicus als Vorsitzender des 
„Bürgerausschusses Groß-Berlin“.

Wie kam es nach Jahrzehnten ebenso 
halbherziger wie fruchtloser Bemühun­
gen zur Initiative für ein „Groß-Berlin“? 
Der politische Hintergrund ist die No­
vemberrevolution 1918, die zum Ende 
des Kaiserreichs, zur Bildung einer neuen 
Regierung und zur Abschaffung des Drei­
klassenwahlrechts geführt hatte. Die 
provisorische preußische Regierung 
hatte auf einmal einen sozialdemokrati­
schen Ministerpräsidenten, das Innenmi­
nisterium war ebenfalls sozialdemokra­
tisch geführt. Der bisher geltende Gegen­
satz zwischen der liberal-bürgerlichen 
Stadtgemeinde und dem monarchisch-
konservativen Staat war entfallen. So 
wurde bereits Ende November 1918 über 
die Bildung einer einheitlichen Stadtge­
meinde Berlin nachgedacht, wie dies 
schon länger von der politischen Linken 
gefordert worden war. In mehreren Ver­
handlungsrunden und unter Einbezie­
hung der wesentlichen Akteure wie der 
Oberbürgermeister der umliegenden 
Städte, der Landräte und der Interessen­

Oberbürgermeister  
Adolf Wermuth  
(1912–1920),  
Foto: Otto Haeckel

Brotkarte für Berlin 
und Nachbarorte, 
1915
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tenversammlung die Leitlinien der Kom­
munalpolitik festlegten, die Bezirke aber 
mehr als ausführende Organe waren und 
im Rahmen der Leitlinien selbstständig 
handeln konnten. Auch bekamen die 20 
neu gebildeten Bezirke eigene Vertre­
tungsorgane, nämlich das Bezirksamt 
und die Bezirksverordnetenversammlun­
gen. Diese sogenannte Zweistufigkeit der 
Berliner Verwaltung besteht bis heute.

Dieser Kompromiss sollte sowohl die Be­
fürworter einer effektiven Verwaltung 
für das Gebiet von Groß-Berlin befriedi­
gen als auch die Kritiker, die um den  
Verlust der bisher geübten kommunalen 
Selbstverwaltung in den eingemeindeten 
Orten fürchteten. In der Praxis gab es  
indes große Probleme. Zum einen oppo­
nierten einige ehemalige Städte und  
Gemeinden weiterhin gegen ihre Zuge­
hörigkeit zu Berlin, am deutlichsten 
Charlottenburg. Es bildete sich für einige 
Jahre eine Bewegung „Los von Berlin“,  
zu der Buckow, Rudow, Marienfelde, 
Frohnau, Hermsdorf und Wannsee sowie 

vereine wurde ein Gesetzesentwurf in 
das preußische Parlament, die Landes­
versammlung, eingebracht und mit 
knapper Mehrheit der beiden sozialde­
mokratischen Parteien und der Mehrheit 
der Linksliberalen verabschiedet. Zum  
1. Oktober 1920 trat das Groß-Berlin- 
Gesetz in Kraft und das heutige Berlin 
war entstanden.

Vorangegangen waren Diskussionen, ob 
Berlin als Einheitsgemeinde oder als Ge­
samtgemeinde organisiert werden solle. 
Mit der Einheitsgemeinde war eine klare 
Zentralisierung der Entscheidungsbefug­
nisse beim Berliner Magistrat gemeint, 
mit dem Begriff der Gesamtgemeinde 
stärkere Befugnisse für die eingemeinde­
ten Orte, die bis zur Forderung nach ei­
ner eigenständigen Steuerbefugnis gin­
gen. Die Kompromisslösung war eine 
„dezentralisierte Einheitsgemeinde“, in 
der der Magistrat und die Stadtverordne­
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Groß-Berlin-Gesetz vom 27. April 1920, Titelseite

die Stadt Spandau gehörten. Aber auch 
generell und vor allem langfristig war 
das Verhältnis zwischen der Zentrale und 
den Bezirken von Konflikten über die je­
weiligen Kompetenzen geprägt. Während 
heute nur noch in Spandau spaßeshalber 
behauptet wird, eigentlich gehöre man 
gar nicht zu Berlin, bleibt die Kompe­
tenzverteilung zwischen Senat und Be­
zirken immer wieder Gegenstand von 
Verhandlungen im Detail – eine Frage 
von Doppelstrukturen und Entschei­
dungskompetenzen, die in der Konstruk­
tion des Verwaltungsaufbaus Berlins 
1920 begründet liegt.
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2 Das neue  
Berlin
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Kommunale Selbstverwaltung 
und lokale Demokratie

Das „Gesetz über die Bildung der  
neuen Stadtgemeinde Berlin“ trat zum 
1. Oktober 1920 in Kraft. Es regelte  
den Gebietsumfang der Stadt und der 
Bezirke, die Wahl, Bildung und den 
Umfang der städtischen Körperschaften 
und deren Rechte. 

Das 1920 festgelegte Gebiet von Berlin 
hatte eine Ausdehnung von 878 Quad­
ratkilometern und entsprach, bis auf  
wenige kleinere Änderungen, dem der 
heutigen Stadt. Aus dem bis dahin beste­
henden Alt-Berlin wurden sechs Verwal­
tungsbezirke gebildet: Mitte, Tiergarten, 
Wedding, Prenzlauer Berg, Friedrichshain 
und Kreuzberg. Eingemeindet wurden 
sieben eigenständige Städte (Charlotten­
burg, Schöneberg, Neukölln, Wilmers­
dorf, Lichtenberg, Köpenick und Span­
dau) sowie 59 Landgemeinden und 27 
Gutsbezirke, die zusammen die 14 neuen 
Stadtbezirke bildeten. Die 1920 einge­
meindeten Städte, Landgemeinden und 
Gutsbezirke sind auch heute noch an den 
Bezirksnamen und den Bezeichnungen 
für die 96 Ortsteile Berlins erkennbar.  
Jedoch hat sich die Zahl der Bezirke seit 
1920 verändert. Für die großen Neubau­

gebiete am östlichen Stadtrand wurden 
drei neue Stadtbezirke gebildet (Mar­
zahn 1979, Hohenschönhausen 1985 
und Hellersdorf 1986), so dass Berlin  
23 Stadtbezirke umfasste. Sie wurden 
im Zuge einer Verwaltungsreform im 
Jahr 2001 zu aktuell 12 Stadtbezirken 
zusammengefasst.

Die eingemeindeten Ortschaften – die 
Städte waren schon zuvor „kreisfrei“, 
also administrativ und kommunalpoli­
tisch selbstständig – wurden aus den 
Landkreisen Teltow, Osthavelland und 
Niederbarnim herausgelöst, so dass 
diese einen erheblichen Teil ihrer Bevöl­
kerung und Wirtschaftskraft verloren.  
Im Groß-Berlin-Gesetz wurde festgelegt, 
dass Berlin damit auch die von den Krei­
sen errichteten Infrastruktureinrichtun­
gen übernahm, so zum Beispiel das 
Kreiskrankenhaus Teltow, das in Lichter­
felde lag. Dafür und für alle mit der Bil­
dung von Groß-Berlin zusammenhängen­
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1920den Auseinandersetzungen mit den Krei­
sen, den verschiedenen Gemeinden und 
sonstigen Behörden wurde ein Schieds­
verfahren festgelegt, das binnen weniger 
Jahre alle Streitgegenstände lösen 
konnte. 

Berlin war flächenmäßig nach 1920 die 
weltweit zweitgrößte Stadt nach Los An­
geles und von der Bevölkerung her nach 
London und New York die drittgrößte 
Stadt. Heute liegt Berlin in der Liste der 
bevölkerungsreichsten Städte auf Platz 
115. Dennoch war der Gebietsumfang 
geringer, als viele ihn für sinnvoll hielten, 
denn wichtige Randgebiete wurden nicht 
eingemeindet. So umfasst der soge­
nannte „Wirtschaftsraum Berlin“ auch 
die Industrieorte Hennigsdorf, Oranien­
burg, Königs Wusterhausen und Wildau, 
also Orte, an denen sich die Berliner In­
dustrie angesiedelt hatte und zu denen 
auch der Berliner Vorortverkehr der 
Bahn, die spätere S-Bahn, führte. Auch 
noch nach der Bildung von Groß-Berlin 
gab es für einige Jahre erheblichen Wi­
derstand gegen die Eingemeindungen. 
Dies galt besonders für die wohlhaben­
den Villenvororte, wie Frohnau, die unter 

anderem nicht für die Kosten aufkom­
men wollten, die durch die ärmeren 
Stadtviertel und Vororte verursacht  
wurden. 

Wenden wir uns nun der Frage zu, wie 
Berlin politisch und verwaltungsmäßig 
organisiert wurde. Zu unterscheiden ist 
zwischen „Regierung“ und „Parlament“, 
jedoch war die Kommunalverfassung 
deutlich vielschichtiger und, weil die  
Befugnisse auf die Stadt Berlin und die 
Bezirke aufgeteilt worden waren, auch 
komplizierter. 

Die politische und administrative Vertre­
tung Berlins waren der Magistrat und die 
Stadtverordnetenversammlung (heute: 
Senat und Abgeordnetenhaus), die der 
Bezirke das Bezirksamt und die Bezirks­
verordnetenversammlung. Grundlage 
der Arbeitsweise der städtischen Körper­
schaften war die Übernahme der soge­
nannten Magistratsverfassung nach der 
seit 1808 bestehenden Preußischen 
Städteordnung für die östlichen Provin­
zen. In ihr wurde der Magistrat als Kolle­
gium von unbesoldeten und besoldeten, 
also ehrenamtlichen und angestellten 
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1926
Städtisches Zentralvermessungsamt: 

Die Stadt Berlin mit den 
Verwaltungsbezirken und  

ehemaligen Ortschaften, 1926
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Stadträten gebildet und der Oberbürger­
meister als Gleicher unter Gleichen war 
der Vertreter der Stadt nach außen. Er 
hatte keine Weisungsbefugnisse, denn 
die Stadträte verantworteten ihr Aufga­
bengebiet selbstständig. Es musste in al­
len Fragen Konsens hergestellt werden. 
Die Stadtverordnetenversammlung wur­
de durch politische Wahlen gebildet. Sie 
wählte den Oberbürgermeister und die 
Stadträte. Hinzu kam eine heute unübli­
che dritte Form, die „Gemischten Depu­
tationen“, die aus Stadträten, Mitglie­
dern der Stadtverordnetenversammlung 
und sogenannten sachkundigen Bürgern 
gebildet wurden. Hier wird die traditio­
nelle, im 19. Jahrhundert übliche Form 
der städtischen Repräsentation deutlich, 
die die Stadtgemeinde als gemeinsame 
Körperschaft der Stadtbürger sah, die 
ihre Angelegenheiten gemeinschaftlich 
organisierten. In den Gemischten Depu­
tationen wurde ein erheblicher Teil der 
Sacharbeit geleistet und zu gemeinsa­
men Entscheidungen gefunden, die dar­
aufhin in der Stadtverordnetenversamm­
lung beschlossen und vom Magistrat 
umgesetzt wurden.

Der zweite wesentliche Punkt der politi­
schen Organisation von Groß-Berlin war 
die Weisungsbefugnis des Magistrats ge­
genüber den Bezirken, die dadurch, mit 
Ausnahme des allgemeinen Schulwesens, 
zu ausführenden Organen der Zentral­
verwaltung wurden. Auch das Budget­
recht verblieb bei den Zentralinstanzen. 
Damit waren die Bezirke, obwohl sie über 
parallele Einrichtungen der kommunalen 
Selbstverwaltung verfügten (Bezirksamt, 
Bezirksverordnetenversammlungen, De­
putationen) nur noch in geringem Maße 
eigenständig handlungsfähig. Deshalb 
musste über viele konkrete Verwaltungs­
maßnahmen ein gegenseitiges Einver­
ständnis hergestellt werden. Schon wäh­
rend der Weimarer Republik gab es des­
halb erhebliche Auseinandersetzungen 
über Befugnisse. 

Es galt seit der Weimarer Verfassung  
von 1919 das gleiche, allgemeine und  
geheime Wahlrecht. Alle Männer und 
Frauen über 21 Jahren durften wählen 
und jede Stimme galt gleich viel. Das war 
ein grundlegender Fortschritt gegenüber 
dem bis November 1918 geltenden kom­
munalen Wahlrecht, dem Dreiklassen­
wahlrecht in Preußen, das das Gewicht 
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der Wählerstimmen nach dem Einkom­
men unterschied, die Hausbesitzer be­
vorzugte und Frauen vom Wahlrecht 
ausschloss.

Nach der Verabschiedung des Groß-Ber­
lin-Gesetzes mussten Neuwahlen zur 
Stadtverordnetenversammlung durchge­
führt werden. Sie fanden am 20. Juni 
1920 statt und erbrachten, entsprechend 
der politischen Lage in Deutschland, eine 
deutliche linke Mehrheit. Die Unabhän­
gige Sozialdemokratische Partei (USPD) 
erhielt 38 Prozent der Stimmen, die SPD 
17,2 Prozent. Auf der rechten Seite des 
politischen Spektrums erhielten die 
Deutsche Volkspartei (DVP) 19,6 Prozent 
und die Deutschnationale Volkspartei 
(DNVP) 1,4 Prozent. Die Liberalen (Deut­
sche Demokratische Partei, DDP) kamen 
auf 7,1 Prozent. Im Anschluss wählte die 
Stadtverordnetenversammlung 30 besol­
dete Stadträte nach dem Mehrheitswahl­
recht, darunter acht sogenannte Fach­
stadträte, den Bürgermeister und den 
Oberbürgermeister. Die Wahlen zur 
Stadtverordnetenversammlung wurden 
jedoch von der konservativen DVP ge­
richtlich angefochten und Neuwahlen 
angeordnet. Da es in der Zwischenzeit 

ein neues Gesetz gegeben hatte, wie die 
Zusammensetzung des Magistrats zu er­
folgen habe, mussten auch die Stadträte 
neu gewählt werden. Ende Oktober 1920 
wurden nunmehr nach dem Verhältnis­
wahlrecht acht besoldete und zwölf un­
besoldete Stadträte gewählt. Nachdem 
der erste Magistrat die Mehrheit der bei­
den linken Parteien repräsentiert hatte, 
bildete der neue Magistrat jetzt die 
Mehrheitsverhältnisse in der Stadtver­
ordnetenversammlung ab. Damit waren 
die politischen Auseinandersetzungen 
aber nicht beendet, denn der erst kurz 
zuvor für eine zweite Amtszeit gewählte 
Oberbürgermeister Adolf Wermuth trat 
nur wenige Tage nach seiner Amtsein­
führung am 24. November 1920 zurück, 
weil er nicht auf einen sicheren politi­
schen Rückhalt in der Stadtverordneten­
versammlung rechnen konnte und insbe­
sondere von der politischen Rechten auf­
grund seiner ausgleichenden Politik 
während der politischen Kämpfe seit 
1918 in der Kritik stand. Neu gewählt 
wurde der Stadtkämmerer Gustav Böß 
(ohne Parteizugehörigkeit, später DDP) 
am 20. Januar 1921.
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Die angeordnete Neuwahl der Stadtver­
ordnetenversammlung und zu den Be­
zirksverordnetenversammlungen fand 
am 16. Oktober 1921 statt. Die Wahlen 
erbrachten 20,5 Prozent für die SPD, 
21,2 Prozent für die USPD, 9,5 Prozent 
für die erstmals angetretene Kommunis­
tische Partei (KPD), die DDP erhielt 7,4, 
das Zentrum 3,7 Prozent, die DVP 15,5, 
die DNVP 18,6 Prozent, die Wirtschafts­
partei 5,1 Prozent und die antisemiti­
schen Deutsch-Sozialen 1 Prozent der 

Stimmen. Damit gab es keine eindeuti­
gen Mehrheitsverhältnisse mehr und der 
Magistrat musste in jeder Sachfrage ein­
zeln um eine „Bürgermeistermehrheit“ 
kämpfen. Nach diesen Wahlen musste 
auch der Magistrat erneut gewählt wer­
den. Die Wahl fand am 15. Dezember 
1921 statt. Erst danach verfügte Berlin 
über arbeitsfähige kommunale Körper­
schaften − mehr als ein Jahr nach der 
formalen Bildung von Groß-Berlin.

Oberbürgermeister Gustav Böß 
spricht bei der Eröffnung des 
Volksparks Rehberge, 1929,  
Foto: Georg Pahl
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1929

Die Verfassung von Berlin blieb ein Zwit­
ter: auf der einen Seite bestimmten aus 
Wahlen hervorgegangene politische 
Mehrheiten in der Stadtverordnetenver­
sammlung, auf der anderen Seite wurde 
die kommunalpolitische Arbeit zwischen 
Magistrat und Stadtverordnetenver­
sammlung und auch innerhalb des Ma­
gistrats nach dem Konsensprinzip orga­
nisiert, also nach der Idealvorstellung 
bürgerschaftlicher Selbstverwaltung im 
19. Jahrhundert. 

Dieser Idealvorstellung von kommunaler 
Selbstverantwortung wurde schlagartig 
der Boden entzogen, als der Reichfinanz­
minister 1920 eine Steuerreform unter­
nahm, die Deutschland nach den Repara­
tionsauflagen des Versailler Vertrages 
zahlungsfähig halten sollte: die soge­
nannte Erzbergersche Finanzreform.  
Sie beseitigte die wichtigste Steuerquelle  
der Gemeinden, den frei festlegbaren  
Zuschlag zur staatlichen Einkommens­
steuer. Stattdessen wurden die Städte 
von Geldzuweisungen des Reiches ab­
hängig, die von den Ländern gemäß ih­
ren Vorstellungen verteilt wurden. Das 
heißt, Berlin war von der Politik des 
Deutschen Reiches und Preußens abhän­
gig. Sie war für Berlin nicht günstig, denn 
Preußen bevorzugte die Förderung der 
ländlichen Gebiete. Dies führte zu einer 
ständigen Geldknappheit der Stadt, die 
viele Projekte scheitern ließ. Diese finan­
zielle Abhängigkeit blieb ein zentrales 

Thema der Berliner Stadtpolitik, die der 
Oberbürgermeister Böß in mehreren 
Streitschriften anklagte. So adressierte 
er 1927 die soziale Frage als politische 
Frage. In einem Schreiben an den Preußi­
schen Staatsrat hieß es: „Die dauernde 
Vernachlässigung der Not und des Elends 
in unserer Stadt, die es unmöglich 
macht, auch nur die einfachsten und 
notwendigsten Bedürfnisse zu erfüllen, 
wird ein Widerhall in der politischen Ge­
staltung der Dinge finden, auf die Sie 
vielleicht heute nicht gefaßt sind. Es wird 
zu spät sein, wenn Sie sich dann darauf 
besinnen, daß die Politik, die Sie heute 
machen, falsch war.“ Dies sollte sich nur 
wenige Jahre später bewahrheiten.

Mit dem Ausbruch der Weltwirtschafts­
krise 1929 und den darauf folgenden  
Finanzierungsschwierigkeiten Berlins 
kam die kommunale Daseinsvorsorge 
auf vielen Gebieten zum Erliegen. Die  
Akteure schwenkten ab 1929 auf einen 
Krisenmodus über. Berlin hatte seine  
Investitionen in die kommunale Infra­
struktur auf Krediten aufgebaut, die in 
der Weltwirtschaftskrise ausfielen. Die 
Reichsbank erschwerte die Kreditauf­
nahme der Städte, weil sie das Geld in 
die Wirtschaft lenken wollte. Berlin 
musste deshalb günstige, langfristige 
Kredite auf kurzfristige, teure umschul­
den, die sogenannten Kassenkredite.  
Anfang 1929 betrug diese sogenannte 
„schwebende Schuld“ bereits 200 Millio­
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nen Mark, so dass die Ausgaben dras­
tisch zurückgefahren werden mussten. 
Anfang der 1930er Jahre war Berlin 
durch die Finanzpolitik des Reiches  
praktisch zahlungsunfähig.

Es folgte die politische Krise. Auf der Su­
che nach Auslandskrediten hatte Ober­
bürgermeister Böß eine Reise in die USA 
unternommen, während der er vom Aus­
bruch eines Bestechungsskandals in der 
Stadtverwaltung überrascht wurde. In 
diesem sogenannten Sklarek-Skandal, 
nach einer Bekleidungsfirma benannt, 
die sich Vorteile durch zweifelhafte Ver­
träge mit der Berliner Verwaltung ver­
schafft hatte, ging es um die Belieferung 
von Bedürftigen mit Kleidung. Die Pres­
seberichterstattung darüber erreichte 
ein solch hohes Erregungsniveau, dass 
Oberbürgermeister Böß am 7. November 
1929 seinen Rücktritt einreichte, nach­
dem ihm persönliche Vorteilsnahme vor­
geworfen wurde. Kommissarisch vertrat 
den Oberbürgermeister daraufhin der 
Bürgermeister Arthur Scholtz, bis am  
14. April 1931 Heinrich Sahm als neuer 
Berliner Oberbürgermeister gewählt 
wurde.

Aufgrund der finanziellen und politischen 
Krise geriet auch die Berliner Kommunal­
verfassung unter Druck. Sie hatte sich 
als nicht effektiv genug erwiesen. Als  
Debatten über eine Veränderung in der 
Stadtverordnetenversammlung scheiter­
ten, dekretierte die preußische Regierung 
am 30. März 1931 eine neue Kommunal­
verfassung. Das Kollegialitätsprinzip 
wurde abgeschafft und der Oberbürger­
meister zum „Führer der Verwaltung“. 
Die gewählte Stadtverordnetenversamm­
lung wurde einem „Stadtgemeindeaus­
schuss“ untergeordnet. Die Reichsregie­
rung unter Kanzler Brüning hatte bereits 
1931 Staatskommissare zur Kontrolle 
der Berliner Verwaltung eingesetzt.

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise und 
der nachfolgenden politischen Krise wa­
ren einschneidend. Sie bedeuteten auch 
das Ende der Reformpolitik in Berlin, die 
zunächst aus Geldmangel ausgesetzt 
und schließlich politisch beendet wurde.

Auf der politischen Ebene spitzten sich 
die Auseinandersetzungen zu. Es kam  
zu einer Radikalisierung. Vor dem Hinter­
grund gewaltsamer Auseinandersetzun­
gen zwischen KPD und NSDAP wurde am 
28. Dezember 1928 vom Berliner Polizei­
präsidenten ein Demonstrationsverbot 
verhängt, das anlässlich der Kundgebun­
gen zum 1. Mai 1929 zu einem massiven 
Polizeieinsatz in Berlin mit 33 Toten 
führte. Auf die zahlreichen gewalthaften 
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1933

Auseinandersetzungen dieser Jahre kann 
hier nicht eingegangen werden, das poli­
tische Klima wurde jedoch insgesamt 
konfrontativ. Umso mehr erstaunt, dass 
die Wahlen zur Stadtverordnetenver­
sammlung 1929 vergleichsweise geringe 
Verschiebungen im politischen Spektrum 
ergeben hatten. Der Stimmenanteil der 
SPD betrug 28 Prozent, der der KPD 24 
Prozent. Der Stimmenanteil der bürgerli­
chen Mitte um die DDP war zurückge­
gangen, ebenso die bürgerliche Rechte, 
dafür war die NSDAP mit knapp sechs 
Prozent erstmals in der Stadtverordne­
tenversammlung vertreten. Die ver­
gleichsweise geringen Verschiebungen 
im Wahlergebnis reichten jedoch aus,  
um die bisherige „Magistratsmehrheit“ 
aus SPD, DDP und Zentrum in eine Min­
derheitenposition zu bringen, so dass ein 
politisches Handeln von fallweisen Mehr­
heiten abhängig wurde. Berlin war prak­
tisch handlungsunfähig. 

Das endgültige Aus für die kommunale 
Selbstverwaltung kam schließlich am  
14. März 1933, als dem Oberbürgermeis­
ter der nationalsozialistische Fraktions­
chef in der Stadtverordnetenversamm­
lung, Julius Lippert, als Staatskommissar 
„zur Seite gestellt“ wurde. Zwei Tage zu­
vor hatten die letzten Wahlen zur Stadt­
verordnetenversammlung stattgefunden, 
bei der die SPD noch 22 und die KPD  
19,5 Prozent der Stimmen erringen 
konnten, die NSDAP jedoch 38 Prozent, 

so dass zusammen mit der früheren 
DNVP (12 Prozent) eine rechte bzw. 
rechtsradikale Mehrheit bestand. In der 
Folge wurden die Stadtverordneten der 
KPD ausgeschlossen und die Versamm­
lung im Sommer 1933 schließlich gar 
nicht mehr einberufen. Die Stadtverord­
neten der KPD und der SPD wurden ver­
folgt, die meisten Mitglieder des Magis­
trats aus ihren Ämtern entfernt und 
durch Parteigänger der NSDAP ersetzt. 

Ergebnisse der Wahlen zur 
Stadtverordnetenversammlung 1920–1933  
in Prozent

Wahl KPD USPD SPD DDP Zentrum DVP DNVP NSDAP

1920 –– 38,5 17,2 7,1 –– 17,8 11,4 ––

1921 9,5 19,2 20,5 7,4 3,7 15,5 18,6 ––

1925 18,8 0,8 32,6 9,3 3,4 6,0 20,8 ––

1929 24,6 –– 28,4 6,0 3,6 6,7 17,6 5,8

1933 19,5 –– 22,0 2,1 2,7 0,7 12,1 38,3
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In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun­
derts wuchsen die deutschen Städte ra­
sant (Phase der Urbanisierung). Mit der 
Reichsgründung 1871 vergrößerte sich 
die Einwohnerzahl Berlins in den folgen­
den vier Jahrzehnten von 800.000 auf 
mehr als zwei Millionen (Stand 1910). Im 
Vergleich zu dieser bereits hochdynami­
schen Entwicklung erlebten die Vororte 
eine regelrechte Bevölkerungsexplosion. 

Schon Ende des 19. Jahrhunderts hatte 
sich das Stadtwachstum verlagert. Seit 
1893 gewannen die Vororte von Alt-Ber­
lin stärker an Bevölkerung als die Kern­
stadt. Charlottenburg hatte 1871 etwa 
20.000 Einwohnende, 1910 jedoch über 
300.000, in Schöneberg stieg die Einwoh­
nerzahl im gleichen Zeitraum von 2.000 
auf über 200.000, in Neukölln von 8.000 
auf über 250.000 und in Wilmersdorf von 

Nach 1920 lebten in jedem der sechs  
Innenstadtbezirke, die das frühere Alt-
Berlin ausmachten, weiterhin mehr als 
300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 
In den neuen Bezirken stieg die Bevölke­
rungszahl vor allem durch die zahlrei­
chen Wohnsiedlungen, die nach dem 
Ende der Inflation ab 1924 errichtet  
wurden (vgl. Kapitel Wohnungsbau).
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1.600 auf 120.000. Auch nach der Einge­
meindung der Vororte und der Bildung 
Groß-Berlins wuchs die Bevölkerung  
weiter – zwischen 1920 und 1933 von  
3,8 Millionen auf rund 4,2 Millionen. 
Diese 400.000 zusätzlichen Einwohner­
innen und Einwohner entsprechen zah­
lenmäßig der heutigen Gesamtbevölke­
rung von Großstädten wie Bochum, Zü­
rich oder Florenz. 

Nach 1920 lebten in jedem der sechs  
Innenstadtbezirke, die das frühere Alt-
Berlin ausmachten, weiterhin mehr als 
300.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 
In den neuen Bezirken stieg die Bevölke­
rungszahl vor allem durch die zahlrei­
chen Wohnsiedlungen, die nach dem 
Ende der Inflation ab 1924 errichtet  
wurden (vgl. Kapitel Wohnungsbau).
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Zuwanderung aus  
nahen Regionen
 
Entscheidend für das Bevölkerungs­
wachstum Berlins war – und ist auch 
heute – die Zuwanderung. Pro Jahr  
kamen damals zwischen 35.000 und 
knapp 100.000 Menschen neu nach Ber­
lin (seit 2010 jährlich zwischen 21.000 
und 50.000 Menschen). Das galt jedoch 
nicht für die Zeiten von Wirtschaftskrisen 
und der damit verbundenen hohen Ar­
beitslosigkeit. Im Jahr der Hochinflation 
1923 zogen 35.000 Menschen aus Berlin 
auf das Land, weil dort bessere Möglich­
keiten bestanden, sich Nahrung, Ver­
dienst und Unterkunft zu verschaffen. 
Das gleiche galt für die Jahre der Welt­
wirtschaftskrise ab 1929.

Wer nach Berlin kam, suchte Arbeit oder 
Schutz. Zuwanderung war meist soge­
nannte Chancenwanderung, getrieben 
von der Suche nach besseren Verdienst­
möglichkeiten oder überhaupt einem 
Auskommen. Das ließ sich in der größten 
Industrie- und Dienstleistungsstadt 
Deutschlands leichter finden als in klei­

Dienstmädchen unter Aufsicht ihrer „Herrin“, 1920er Jahre
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neren Städten oder auf dem Lande. Aller­
dings waren die Neuankömmlinge meist 
ungelernt und daher vor allem als Arbei­
terinnen und Arbeiter im Baugewerbe 
und in der Gastronomie tätig. Ihre man­
gelnde Qualifikation und die begrenzte 
Dauer der Arbeitsverhältnisse führten zu 
einer anhaltend hohen Sockelarbeitslo­
sigkeit. 

Der größte Teil der Zuzüglerinnen und 
Zuzügler waren Frauen. Arbeit fanden sie 
als Dienstpersonal sowie in der Konfekti­
onsindustrie, wo sie unter den mehr als 
200.000 Beschäftigten die Mehrheit bil­
deten. Etwa ein Drittel der Beschäftigten 
dieser „Industrie“ waren Heimarbeiterin­
nen und -arbeiter. Obwohl die Inflation 
in großem Umfang Vermögen vernichtet 
hatte, blieb Dienstpersonal in bürgerli­
chen Kreisen weit verbreitet. Allein in den 
sechs Bezirken Alt-Berlins arbeiteten 
1925 an die 34.000 Dienstmädchen, in 
Charlottenburg waren es 18.000 und in 
Wilmersdorf 16.000 – das waren neun 

Prozent der Wilmersdorfer Bevölkerung. 
Die Arbeitsbedingungen waren in diesem 
Berufszweig besonders schlecht. Es gab 
höchstens einen freien Tag pro Woche, 
der Lohn bestand aus Kost und Logis.  
Logis bedeutete eine Schlafstelle in der 
sogenannten Mädchenkammer, wie sie 
heute noch in den großen Wohnungen 
der damaligen „besseren Viertel“ zu  
finden sind. 

Die Zuwanderung nach Berlin war ganz 
überwiegend eine sogenannte Nahwan­
derung. Die Menschen kamen aus den 
umliegenden Provinzen in die Stadt. Die 
meisten von ihnen stammten aus Bran­
denburg, gefolgt von Pommern, Nieder­
schlesien und Ostpreußen. Der Schlesi­
sche Bahnhof (heute Ostbahnhof) in 
Friedrichshain war ein zentraler An­
kunftsort für Neuberlinerinnen und  
-berliner aus der Provinz, die sich zu­
nächst in seiner Umgebung niederließen. 
Die Gegend um den Bahnhof galt des­
halb als ärmstes Viertel der Stadt. Der 

extreme Wohnungsmangel und geringe 
oder fehlende Einkommen zwangen viele 
Neuberlinerinnen und -berliner, sich eine 
Bleibe als Untermieterin oder Untermie­
ter zu suchen. Sogenannte Schlafbur­
schen (fast durchgängig ein männliches 
Phänomen) mieteten in Privatwohnun­
gen einen Schlafplatz für nur wenige 
Stunden am Tag. Verbreitet war diese 
Form der Kurzmiete in den ärmeren  
Vierteln von Alt-Berlin wie dem Wedding, 
Friedrichshain und Mitte, wo jeder  
50. Einwohner ein Schlafbursche war. 
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1925

Berlin als Exil-Ort
 
Viele Menschen kamen aber auch als 
Schutzsuchende in die Stadt. Dies war 
schon in den Jahrhunderten zuvor so ge­
wesen, als hugenottische und böhmische 
Glaubensflüchtlinge nach Berlin zogen. 
Französische Familiennamen oder das 
Böhmische Dorf in Neukölln erinnern 
noch heute an diese Vergangenheit. Ber­
lin als Exil-Ort war durch die politischen 
Wirren in Osteuropa während und in 
Folge des Ersten Weltkriegs nun erneut 
aktuell. Zahlreiche Pogrome an der jüdi­
schen Bevölkerung sowie „ethnische und 
politische Säuberungen“ in den neu ge­
gründeten Nationalstaaten bewirkten, 
dass 1925 etwa 23.000 Menschen aus 
Polen, 17.000 aus Tschechien, 15.000 
aus Österreich sowie 9.000 Staatenlose 
in Berlin lebten. Das sind, verglichen mit 
heute, geringe Zahlen, sie zeigen aller­
dings nur die zum Stichdatum der Erhe­
bung bestehende Staatsangehörigkeit an 
– ein Kriterium, das erst mit der Einfüh­
rung neuer Passgesetze und Visabestim­
mungen nach 1918 wichtig wurde. Vor 
dem Ersten Weltkrieg war Berlin auf­
grund seiner zentralen Position als Ei­
senbahnknotenpunkt vor allem Durch­
gangsort. Migrantinnen und Migranten 
aus Osteuropa, vielfach jüdischen Glau­

bens, machten hier Aufenthalt, um ihre 
Reise in die Emigration nach Amerika zu 
organisieren, die per Schiff von Bremer­
haven aus erfolgte. Um 1900 passierten 
auf diese Weise etwa 100.000 von Pogro­
men und Verfolgung betroffene Jüdinnen 
und Juden die deutsche Hauptstadt. Mit 
Kriegsbeginn war dieser Weg verschlos­
sen und die zahlreichen Flüchtlinge 
mussten an der Spree ausharren. Die 
Millionenstadt wurde zum „Ort der ge­
stoppten Durchwanderung“. Genaue 
Zahlen sind nicht zu ermitteln, aber für 
die Kriegs- und Nachkriegszeit wird mit 
etwa 100.000 zugewanderten Menschen 
jüdischen Glaubens gerechnet, von de­
nen die Hälfte zurück- oder weiterwan­
derte. In Berlin lebten viele von ihnen im 
Bezirk Mitte, im sogenannten Scheunen­
viertel nördlich des Alexanderplatzes. 

Anders stellte sich die Situation der Berli­
ner Russinnen und Russen dar. Ein er­
heblicher Teil von ihnen war vor den Fol­
gen der Oktoberrevolution 1917 in die 
westeuropäische Großstadt geflohen, die 
Russland am nächsten lag. Schätzungen 
gehen davon aus, dass nach dem Ersten 
Weltkrieg etwa 300.000 Menschen aus 
Russland im Berliner Ballungsraum leb­
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ten: neben Schöneberg und Wilmersdorf 
die meisten in Charlottenburg, das des­
halb im Volksmund „Charlottengrad“  
genannt wurde. Nach dem Ende der In­
flation zogen die meisten politischen 
Flüchtlinge weiter, unter anderem nach 
Paris, das seit langem Zentrum des – 
nicht nur russischen − Exils war. 1925 
gab es nur noch 10.000 Russinnen und 
Russen in Berlin. Im Jahr 1925 waren  
2,4 Prozent der Berliner Bevölkerung 
Ausländerinnen und Ausländer (zum  
Vergleich: in Paris sieben Prozent).

Erfordernisse der 
wachsenden Stadt
 
In der Zeit der Weimarer Republik war 
Berlin also eine hochmobile Stadt. Die 
Bevölkerung nahm durch Zuwanderung 
um 400.000 Einwohnerinnen und Ein­
wohner zu, aufgrund der Kriegs- und 
Nachkriegsereignisse gab es viele Flücht­
linge. Zugleich verließen viele Berlinerin­
nen und Berliner die Stadt, vor allem aus 
wirtschaftlichen Gründen in Krisenzeiten. 
Und nicht zuletzt zogen die Berlinerin­
nen und Berliner aus der Innenstadt in 
die ehemaligen Vororte, die 1920 zu 
neuen Stadtbezirken geworden waren. 
Dies alles hatte enorme Auswirkungen 
auf das städtische Gefüge: vor allem 
Wohnungen mussten gebaut werden, 
aber auch Schulen sowie die sogenannte 
technische Infrastruktur wie Elektrizität. 
In Berlin war nicht mehr alles zu Fuß er­
reichbar und der öffentliche Nahverkehr 
musste mit der Stadtentwicklung mit­
halten. Dies bedeutete große Herausfor­
derungen für die Verwaltung der neuen 
Stadt Berlin. Sie werden in den folgenden 
Kapiteln beschrieben.
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1862

Wohnungselend und sozialer 
Wohnungsbau

„Man kann einen Menschen mit einer 
Wohnung genauso töten, wie mit einer 
Axt.“ – dem Grafiker, Maler und Fotogra-
fen Heinrich Zille (1858–1929) zuge-
schrieben

Der Mangel an ausreichendem und gu­
tem Wohnraum gehörte und gehört zu 
den zentralen und anhaltenden sozialen 
Problemen Berlins. Sie hingen vor 1920 
wie auch danach mit dem enormen 
Wachstum der Stadt zusammen und  
resultierten zudem aus dem Gewinn­
interesse der privaten Hausbesitzer, zum 
Teil auch aus Wohnungsspekulation. Die 
Folge waren ungesunde Wohnverhält­
nisse, Obdachlosigkeit und unsichere 
Mietverhältnisse. Schon 1871, dem Jahr 
der Gründung des Deutschen Reichs, be­
standen illegale Barackensiedlungen vor 
den Toren der Stadt. Quartiere für Ob­
dachlose wie die sogenannte Wiesenburg 
im Wedding oder die sogenannten Fami­
lienhäuser in Charlottenburg vermoch­
ten den Wohnungsmangel nur geringfü­
gig zu bessern. 

Obwohl während des Kaiserreichs massiv 
gebaut wurde – der sogenannte „Grün­
derzeitgürtel“ innerhalb des S-Bahnrings 
und teilweise auch darüber hinaus zeugt 
von dieser Bauphase – blieb Wohnraum 
immer knapp. Es entwickelte sich in Ber­
lin ein Bautyp, der gemeinhin Mietska­
serne genannt wird: fünfgeschossige 
Mietshäuser mit Seitenflügeln und  
Quergebäuden, die die Innenhöfe um­
schließen. Es wurden unterschiedliche 
Wohnungsgrößen geplant, größere und 
bessere Wohnungen in den Vorderhäu­
sern, kleinere im Hof. In den Hofräumen 
wurden auch Fabriken errichtet, so dass 
in vielen Quartieren des alten Berlin für 
die Bewohnerinnen und Bewohner eine 
permanente Lärm- und Schmutzbelästi­
gung bestand. Diese heute als „Berliner 
Mischung“ bezeichnete Bauweise be­
ruhte auf der Bauordnung für die Stadt, 
die eine hohe Dichte von Gebäuden er­
laubte und außerdem auf der großen 
Bautiefe der Grundstücke. Der Berliner 
Bebauungsplan von 1862, der Hobrecht­
plan, hatte vor allem das Straßenraster 
festgelegt, aber nicht die Art der Bebau­
ung reguliert. Berlin wurde so zur „stei­
nernen Stadt“ (Werner Hegemann) und 
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zum Sinnbild für schlechte Wohnverhält­
nisse. Hinzu kamen die Folgen des spe­
kulativen Wohnungsbaus, die zu unglei­
chen Verhältnissen in Berlin und seinen 
Vororten führten. Villenvierteln standen 
Elendsquartiere gegenüber. Schon 1907 
bestand ein Überangebot an großen 
Wohnungen für das Bürgertum, während 
es an kleineren und preisgünstigeren 
Wohnungen für die Ärmeren fehlte. 

Wohnungselend in Berlin, 1923  
Der Kellerraum dient zugleich als Wohn- Arbeits- und Schlafraum.
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1923

Mieterschutzgesetze
 
Diese Probleme spitzten sich während 
des Ersten Weltkriegs zu. Im Rahmen der 
sogenannten Kriegswohlfahrtspflege,  
die die Familien der Soldaten schützen 
sollte, wurde der Wohnungsmarkt erst­
mals reguliert. 1916 wurde ein Kündi­
gungsschutz für Familien von Kriegsteil­
nehmern und eine Mietpreisbremse er­
lassen, die in West-Berlin übrigens erst 
1988 aufgehoben wurde. 1917 wurden 
Mieteinigungsämter eingerichtet, die bei 
Streitigkeiten schlichten sollten – 1919 
mussten sie 150.000 Streitfälle entschei­
den. Schließlich wurden 1918 noch wäh­
rend des Krieges eine öffentliche Wohn­
raumbewirtschaftung eingeführt und in 
den deutschen Großstädten Wohnungs­
ämter eingerichtet, bei denen sich Woh­
nungsuchende registrieren lassen konn­
ten. Diese zunächst nur kurzzeitig ge­
dachten Maßnahmen wurden zum Kern 
des sozialen Mietrechts in der Weimarer 

Republik. Es führte zu einer Verstetigung 
der eigentlich nur für den Krieg gedach­
ten Maßnahmen zum Schutz der Mieter. 
Bereits 1920 wurde das sogenannte 
Wohnungsmangelgesetz erlassen, das 
den Städten und Gemeinden das Recht 
gab, freigezogene Altbauwohnungen mit 
Wohnungssuchenden zu belegen. 1922 
folgte das Reichsmietengesetz, das die 
Miethöhe regelte, und 1923 das Mieter­
schutzgesetz, das das Kündigungsrecht 
einschränkte. 

Zusammen wurden diese Maßnahmen 
als „Wohnungszwangswirtschaft“ be­
zeichnet. Sie zeigen, wie groß die durch 
Wohnungsmangel verursachte soziale 
Not war. 1922 gab es in Berlin offiziell 
200.000 Wohnungssuchende, 1924 wa­
ren es bereits 220.000 und Ende 1925 
über 230.000. Durch die Wohnungsämter 
konnten aber nur fünf Prozent der Woh­
nungssuchenden vermittelt werden. 
Nach den Ergebnissen einer Wohnungs­
erhebung von 1925 lebten 70.000 Berli­
nerinnen und Berliner in Keller- oder 
Souterrainwohnungen, es gab 133.000 
Untermieter und 47.000 sogenannte 

Schlafgänger, die nur stundenweise ein 
Bett mieteten. Hinzu kamen zahlreiche 
Bewohner von Baracken oder sonstigen 
Behelfsbauten. Anfang der 1920er Jahre 
war die Zahl der Wohnungssuchenden 
also ähnlich hoch wie heute, wo man 
etwa 200.000 fehlende Wohnungen in 
Berlin schätzt.

Diesem sozialen Elend begegnete die 
Stadt Berlin mit einem umfangreichen 
Wohnungsbauprogramm, das noch 
heute im Stadtbild erkennbar ist. Gebaut 
wurden vor allem Siedlungen, von denen 
einige heute zum Weltkulturerbe der 
UNESCO zählen.
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1923

Sozialer Wohnungsbau
 
Der Wohnungsbau setzte erst mit dem 
Ende der Inflation ab 1924 ein. Während 
1919 bis 1923 in Berlin lediglich 4.000 
Wohnungen jährlich gebaut wurden,  
entstanden zwischen 1924 und 1931 
160.000 Neubauwohnungen, zwei Drittel 
davon im öffentlich geförderten sozialen 
Wohnungsbau. Diese Zeit wird als „Haus­
zinssteuerperiode“ bezeichnet. Die ab 
1923 erhobene Hauszinssteuer hatte den 
Zweck, die Folgen der Inflation auszu­
gleichen. Während Inhaber von Staatspa­
pieren, Hypotheken oder Bankkonten 
durch die Geldentwertung ihren gesam­
ten Besitz verloren hatten, galt dies für 
die Hausbesitzer nicht. Sie wurden nun 
durch die Hauszinssteuer, die im Übrigen 
von den Mietern bezahlt werden musste, 
zusätzlich belastet. Die Einnahmen aus 
der Hauszinssteuer sollten zur Hälfte für 
Sozialausgaben, zur anderen Hälfte für 
den Wohnungsbau verwendet werden. 
Die Verteilung an die einzelnen Gemein­
den lag in der Verantwortung der Länder 
und dies bedeutete für Berlin, dass die 
Stadt bei der Verteilung der Mittel mas­
siv vernachlässigt wurde, weil in Preußen 
das flache Land bevorzugt wurde. Den­

„Hufeisensiedlung“ in Berlin-Britz im Bau, um 1927

noch ermöglichten die Einnahmen aus 
der Hauszinssteuer durch die Vergabe 
von Hypotheken den Bau von 133.000 
Wohnungen, bis diese Finanzierungsba­
sis ab 1931 in der Weltwirtschaftskrise 
faktisch eingestellt wurde.

Bleiben wir zunächst noch bei den Bedin­
gungen für diesen umfangreichen Woh­
nungsbau. Voraussetzung war zunächst 
die Verfügbarkeit von Bauland. Die Stadt 
Berlin hatte schon vor dem Ersten Welt­
krieg zahlreiche große Flächen aufge­
kauft, unter anderem bereits ab 1874 die 
Güter Giesensdorf (im heutigen Ortsteil 

Lichterfelde), Marzahn und Falkenberg. 
Vom preußischen Staat wurde das Tem­
pelhofer Feld gekauft, ein ehemaliges 
Militärgelände, und die Stadt erwarb 
nach langen Verhandlungen ebenfalls 
vom Staat die Domäne Dahlem und Ruh­
leben. Später, 1924, kam der Kauf der 
ehemaligen Güter Britz, Biesdorf, Mari­
enfelde, Düppel und Kladow hinzu, um 
sie der Bodenspekulation zu entziehen. 
Somit hatte Berlin sich schon frühzeitig 
und vorausschauend einen großen Be­
stand an Bauland gesichert, was den 
Großsiedlungsbau der 1920er Jahre 
überhaupt erst ermöglichte.
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Die meisten neuen Wohnungen entstan­
den in Form von Großsiedlungen, viele 
von ihnen wurden von den namhaftesten 
Architekten der Zeit entworfen. Die be­
kanntesten Großsiedlungen sind die so­
genannte Weiße Stadt in Reinickendorf 
(erbaut 1928–1931, Architekt Otto Ru­
dolf Salvisberg), die Ringsiedlung in Sie­
mensstadt (1929–1931), an der Hans 
Scharoun, Walter Gropius, Otto Bartning 
und andere unter Leitung des Berliner 
Stadtbaurats Martin Wagner mitwirkten, 
und die Siedlung am Schillerpark im 
Wedding (1924–1930). In Zehlendorf ent­
standen die Onkel-Tom-Siedlung (1926–
1931), in Treptow der AfA-Hof (1930/31) 
und am Prenzlauer Berg die Wohnstadt 
Carl Legien (1925–1930), deren Architekt 
Bruno Taut war, und schließlich die Huf­
eisensiedlung in Britz (1925–1930, eben­
falls von Taut). Die großen Wohnsiedlun­
gen in Spandau, Weißensee, Steglitz und 
Tempelhof oder die Gartenstadt Eich­
kamp sind weniger bekannt. Sie bilden 
zusammen mit den Großsiedlungen und 
den zahlreichen Wohnungsbauten in der 
Innenstadt ein Netz des sozialen Woh­
nungsbaus im Berlin der Weimarer Zeit. 
Sie alle sind herausragende Beispiele für 
das sogenannte Neue Bauen: Funktions­
gerechte Wohnungen wurden modern 
ausgestattet mit Bädern, Balkonen und 
teilweise auch schon Zentralheizung.  
Außerdem wurde auf viel Licht, eine 
grüne Umgebung sowie  Gemeinschafts­
einrichtungen wie Geschäfte geachtet. 

So gilt die Ladenpassage in der Onkel-
Tom-Siedlung als erste „Mall“ in der  
Geschichte. Wichtiger noch ist, dass  
die Berliner Großsiedlungen der 1920er 
Jahre die Standards für den sozialen 
Wohnungsbau definierten, der in Deutsch­
land über Jahrzehnte ein günstiges Woh­
nen für wenig Begüterte ermöglichte. 

Die Siedlungen des Neuen Bauens, die  
an ihrer farbintensiven Gestaltung und 
an ihren Flachdächern leicht erkennbar 
sind, waren heftig umstritten. Zum einen 
wollten konservative Kreise am traditio­
nellen Spitzdach festhalten, in dessen 
Folge die Siedlung am Fischtal entstand. 
Die moderne Siedlung an der Argentini­
schen Allee und die im Stil konservati­
vere am Fischtal standen sich in unmit­
telbarer Nachbarschaft demonstrativ  
gegenüber. Man sprach deshalb vom 
„Zehlendorfer Dächerkrieg“. Zum ande­
ren waren die Mieten in diesen Neubau­
ten aufgrund der steigenden Baukosten 
relativ hoch, so dass in ihnen eher Ange­
stellte als Arbeiter wohnen konnten. Ob­
wohl die in den 1920er Jahren gebauten 
Wohnungen kleiner waren als die vor 
1914 errichteten, boten sie doch einen 
Standard, den sich während des Kaiser­
reichs nur wohlhabende Leute leisten 
konnten. Wegen ihrer herausragenden 
gestalterischen Qualität und des sozialen 
Gedankens, den sie verwirklichen, wur­
den einige der Berliner Großsiedlungen 
2008 in das Weltkulturerbe der UNESCO 
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aufgenommen: die Siedlung am Schiller­
park, die Hufeisensiedlung, die Wohn­
stadt Carl Legien, die Weiße Stadt und 
die Großsiedlung Siemensstadt. Sie sind 
heute denkmalgerecht saniert und ver­
mitteln so ihren ursprünglichen Ein­
druck als Bauten der Moderne für sozi­
ale Zwecke.

Wohnstadt „Carl Legien“, 
Berlin-Prenzlauer Berg

Küchenmöbel nach 
dem Entwurf von 

Bruno Taut für die 
Onkel-Tom-Siedlung 
in Berlin-Zehlendorf
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Die Akteure des sozialen 
Wohnungsbaus
 
Berlin versuchte diese Wohnungen  
bezahlbar zu machen, indem den Bau­
trägern das Bauland umsonst oder zu 
günstigen Konditionen zur Verfügung 
gestellt wurde sowie Baukredite mit 
niedrigen Zinsen über die Sparkasse  
und die ihr angeschlossene Stadtbank 
vermittelt wurden. Zum Teil war die 
Stadt über ihre Baugesellschaften auch 
selbst Bauherr und realisierte etwa ein 
Viertel des gemeinnützigen Wohnungs­
baus. Für die anderen Baugesellschaften 
wurde eine städtische Unterstützung 
über die 1924 gegründete Wohnungsfür­
sorgegesellschaft vermittelt, die spätere 
Wohnungsbau-Kreditanstalt und heutige 
Investitionsbank Berlin. Ihre Kredite 
konnten von gemeinnützigen wie auch 
von privaten Bauherren in Anspruch ge­
nommen werden. 

Neben der Stadt Berlin waren der zweite 
wichtige Akteur die im Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) 
zusammengeschlossenen Gewerkschaf­
ten. Mit ihrer Hilfe waren schon kurz 
nach dem Krieg unter Leitung des späte­
ren Berliner Stadtbaurats Martin Wagner 
die sogenannten Bauhütten entstanden, 
in denen sich arbeitslose Bauarbeiter  
zusammenfanden. Während der 1920er 
Jahren finanzierte der ADGB den gewerk­

schaftlichen Wohnungsbau teilweise 
durch Mitgliedsbeiträge. Auch die Ange­
stelltengewerkschaften und Beamten­
verbände waren im Berliner Wohnungs­
bau aktiv. Unter ihrer Regie entstanden 
in Zehlendorf die Siedlung am Fischtal­
grund, die Siemens-Siedlung am Span­
dauer Rohrdamm und andere. Hier  
half die Reichsversicherungsanstalt für 
Angestellte mit finanziellen Mitteln, es 
wurden also Rentenbeiträge in den Woh­
nungsbau investiert. Ein weiterer wichti­
ger Akteur waren die Wohnungsbauge­
nossenschaften, die auf der Grundlage 
von Mitgliedereinlagen und Verzicht auf 
Gewinne arbeiteten. Die erste Genossen­
schaftssiedlung nach Kriegsende 1918 
war die Siedlung Lindenhof, die an der 
Grenze von Schöneberg und Tempelhof 
ab 1919 errichtet wurde. Ein weiteres be­
kanntes Beispiel ist die Siedlung der Ge­
nossenschaft Freie Scholle in Tegel. Bau­
herren in Berlin waren darüber hinaus 
staatliche Institutionen. Die Post, die 
Bahn, das Land Preußen oder das Reichs­
arbeitsministerium bauten Wohnungen, 
vor allem für ihre Bediensteten. 
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1930

Wohnungen für das 
Existenzminimum
 
Im Auftrag des Deutschen Reichs entstand 
die „Siedlung der Reichsforschungsge­
sellschaft für Kleinwohnungsbau“ in  
Haselhorst, mit der verschiedene Grund­
risse für Kleinstwohnungen erprobt wer­
den sollten. 

Diese Siedlung wurde Anfang der 1930er 
Jahre erbaut, also in einer Zeit, in der das 
Geld aufgrund der Weltwirtschaftkrise 
extrem knapp war und weder an öffentli­
che Bauten noch an einen normalen 
Wohnungsbau im bisherigen Maßstab  
zu denken war. In der Krise, der zweiten 
nach der wenige Jahre zuvor durchstan­
denen Nachkriegskrise und der Inflation, 
wurde viel über die sogenannte Hilfe zur 
Selbsthilfe nachgedacht. Im Zentrum 
stand die Überlegung, wie Arbeitslose 
trotz nur geringer finanzieller Unterstüt­
zung ein Auskommen finden könnten. 
Bereits zu Beginn der Weltwirtschafts­
krise 1929 wurde über Kleinstwohnun­
gen diskutiert. Es wurde geschätzt, dass 
ein Berliner Haushalt maximal 20 Pro­
zent seines Einkommens für Wohnen 
ausgeben konnte, um finanziell zurecht­
zukommen. Es zeigte sich aber schnell, 
dass es in Berlin weder bezahlbaren 
Wohnraum noch Arbeitsgelegenheit gab, 
und so wurde überlegt, dass ein Wohnen 
am Stadtrand oder gar auf dem Lande 

eine Alternative wäre. Vor diesem Hinter­
grund wurde 1932 auf dem Messege­
lände die Ausstellung „Das wachsende 
Haus“ gezeigt. Diese beruhte auf einem 
Wettbewerb, an dem über 1.000 Archi­
tekten teilgenommen hatten. Die Idee 
war, dass die Menschen in der Krise ein 
Stück Land brauchten, um Lebensmittel 
anzubauen, und dass sie sich anfangs 
nur ein sehr kleines Haus mit einfachen 
Baumaterialien leisten konnten, das spä­
ter ausgebaut werden könnte. In der Re­
alität zogen die Berlinerinnen und Berli­
ner tatsächlich in großer Zahl an den 
Stadtrand, allerdings wohnten sie in Lau­
benkolonien. 1934 wurden dort 120.000 
dauerhaft wohnende Menschen gezählt. 
Obwohl in den Jahren zwischen 1924 und 
1931 160.000 Wohnungen gebaut wur­
den, reichte dies nicht aus, um den Woh­
nungsmangel zu beheben, denn im glei­
chen Zeitraum zogen fast 400.000 Men­
schen nach Berlin. Wohnungsmangel, 
teilweise schlechte Bausubstanz und die 
ständige Suche nach einer guten Woh­
nung begleiteten die Berlinerinnen und 
Berliner also dauerhaft.
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1925

Berlin war die größte Industriestadt 
Deutschlands, aber sie war trotz ihres in­
dustriellen Schwerpunkts zugleich auch 
eine multifunktionale Stadt. Dienstleis­
tungen für die Industrie und für private 
Haushalte, der Handel und nicht zuletzt 
die Angestellten und Beamten der Stadt­
verwaltung, Preußens und des Deut­
schen Reiches bewirkten, dass alle Be­
schäftigtengruppen in der Stadt stark 
vertreten waren. 

Im Jahr 1925 hatte Berlin mit seinen gut 
4 Millionen Einwohnerinnen und Einwoh­
nern knapp 1,8 Millionen Erwerbstätige 
(im Vergleich 2019 3,75 Millionen Ein­
wohnerinnen und Einwohner, 1,84 Millio­
nen Erwerbstätige, davon 1,5 Millionen. 
mit einer sozialversicherungspflichtigen 
Tätigkeit). 1,1 Millionen Berlinerinnen 
und Berliner waren 1925 in der Industrie 
beschäftigt und 650.000 in Handel und 
Dienstleistungen. Berlin war 1925 also 
eindeutig eine Industriestadt. Im Ver­
gleich dazu haben sich die Verhältnisse 
heute völlig verschoben. Im produzier­
enden Gewerbe (ohne Baugewerbe) ar­
beiten nur noch 119.000 Berlinerinnen  
und Berliner, dagegen 1,5 Millionen im 
Dienstleistungsbereich.

Wirtschaft und  
Arbeit



59Das neue Berlin

Berufstätigkeit
 
Schauen wir uns die Situation 1925 ge­
nauer an: Die größte Gruppe von Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitnehmern waren 
die 750.000 Industriearbeiterinnen und 
-arbeiter, gefolgt von 300.000 Angestell­
ten in Handel und Dienstleistungen und 
200.000 Industrieangestellten. Dazu gab 
es 290.000 Selbstständige. Die Berliner 
Leitindustrien waren die Metallverar­
beitung mit 70.000 Beschäftigten, der 
Maschinenbau mit 122.000 und die Elek­
troindustrie mit 190.000 Beschäftigten. 
Weitere wichtige Gewerbezweige waren 

Oskar Nerlinger: Straßen der Arbeit, 1930

die Bekleidungsherstellung mit mehr  
als 200.000, das Baugewerbe mit 
110.000 sowie die Nahrungsmittelher­
stellung mit 87.000 Beschäftigten. 

Dabei war die örtliche Verteilung inner­
halb Berlins sehr unterschiedlich. Die 
Metallverarbeitung fand vor allem in  
den Bezirken Kreuzberg, Mitte und  
Friedrichshain statt. Der Maschinenbau 
dominierte in den Bezirken Reinicken­
dorf, Spandau, Wedding und Treptow, 
dicht gefolgt von Tempelhof, Kreuzberg, 

Lichtenberg und Tiergarten. In Reini­
ckendorf arbeitete fast jeder fünfte  
Bewohner in der Metallindustrie. Die Ver­
teilung für die Elektrotechnische Indust­
rie war an den Standorten der großen, 
teils weltweit führenden Firmen orien­
tiert. Hier dominierten Spandau mit 
48.000 Beschäftigten (Siemens) und der 
Wedding mit 33.000 Beschäftigen (AEG, 
Osram) vor Treptow, Charlottenburg und 
Köpenick. 
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Dagegen zeigte das Bekleidungsgewerbe 
eine völlig andere Struktur. Berlin war 
zur damaligen Zeit ein Zentrum der Kon­
fektion, insbesondere der Damen- und 
Mädchenbekleidung. Das Bekleidungsge­
werbe war kleingewerblich organisiert, 
es dominierte die Heimarbeit, die oft von 
Frauen und vielfach in der eigenen Woh­
nung ausgeübt wurde. Das Bekleidungs­
gewerbe war in der Innenstadt konzent­
riert, insbesondere in den Arbeitervier­
teln. Allein in Prenzlauer Berg bestanden 
9.300 Konfektionsbetriebe mit 15.000 

Beschäftigten, gefolgt von Friedrichs­
hain, Tiergarten, Wedding, Neukölln  
sowie Mitte. 

Wenden wir uns nun den wichtigsten Be­
rufsfeldern des Mittelstands zu. Im Han­
delsgewerbe, bei Banken und Versiche­
rungen lag der Standort der Firmen im 
Zentrum der Stadt. Das Gebiet zwischen 
Alexanderplatz, Brandenburger Tor und 
der Kreuzberger Oranienstraße hatte 
sich bereits um 1900 als „City“ heraus­
gebildet. Allerdings wies Berlin, weil 1920 

Feierabend in Siemensstadt, 1930
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ja einige Großstädte eingemeindet wor­
den waren, mehrere Zentren auf und so 
gab es in Charlottenburg eine „Neben­
city“. Im Gegensatz zur Industrie und ih­
ren Arbeitern lagen die Wohnorte des 
Mittelstands oft auch getrennt vom Ar­
beitsort. Mitte, Kreuzberg, Schöneberg 
und Charlottenburg als Gebiet der „City“ 
sind hier zu nennen, aber auch die bür­
gerlichen Wohnviertel in Wilmersdorf, 
Tiergarten, Steglitz sowie die südwestli­
chen Vororte.

„Nebencity“ in Charlottenburg: 
„Haus Germania“ zwischen 

Bahnhof Zoo und Breitscheidplatz, 
um 1933, Foto: Curt Markwardt
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Die Beschäftigten in Handel und Dienst­
leistungen waren keine homogene 
Gruppe. Ihre finanzielle und soziale Lage 
war weitaus unterschiedlicher als die der 
Industriearbeiter und sie reichte vom 
Bankdirektor bis zum „Grünkramhänd­
ler“. Ein Indiz für die Verteilung des 
Wohlstands innerhalb der bürgerlichen 
Bevökerung war das Dienstpersonal.  
Hier machte die Statistik Schwerpunkte 
in den Bezirken Mitte und Tiergarten, in 
Schöneberg, Wilmersdorf und Zehlen­
dorf, aber auch in Köpenick aus. 

In dieser nach Verwaltungsbezirken dif­
ferenzierten Beschäftigtenstruktur war 
die soziale Segregation Berlins deutlich 
ablesbar. Aber auch in der innerstädti­
schen Mobilität, das heißt der Verteilung 
von Wohn- und Arbeitsort, zeigte sich  
die Struktur von Wirtschaft und Arbeit in 
Berlin. Eine Übersicht aus dem Jahr 1925 
dokumentiert zum einen den Prozess der 
Citybildung, indem in den Bezirken Mitte 
und Kreuzberg mehr Menschen arbeite­
ten, als wohnten, in Mitte mehr als dop­
pelt so viele. Zugleich bildet sich die in­
dustrielle Struktur der Stadt ab, indem 
besonders in Spandau, aber auch in 
Tempelhof und Treptow mehr Menschen 
arbeiteten als wohnten. Steglitz wiede­
rum war der Bezirk mit den vergleichs­
weise wenigsten Arbeitsplätzen, diente 
also vor allem als Wohnort.

Willibald Krain: Paternoster, um 1928
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Arbeitslosigkeit
 
Berlin war eine sozial gespaltene Stadt, 
räumlich wie auch abhängig von Beruf 
und Ausbildung. Dies war bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg so, aber nach 
Kriegsende nahmen die Probleme massiv 
zu. Ursache waren drei Krisen, die wäh­
rend der Jahre 1918 bis 1933 auftraten 
und zu massiven Erschütterungen im  
Leben der Berlinerinnen und Berliner 
führten: die Demobilisierung der Solda­
ten und die Umstellung der Industrie auf 
eine „Friedenswirtschaft“ 1918/19, die 
Inflationskrise bis Ende 1923, sowie die 
Weltwirtschaftskrise ab Oktober 1929. 

Unmittelbar nach Kriegsende kam es 
aufgrund der Rückkehr der Soldaten,  
der anhaltenden Zuwanderung vom 
Lande, der Fluchtbewegung aus den  
ehemals deutschen, nach dem Weltkrieg 
verloren gegangenen Gebieten und der 
Umstellung der Kriegswirtschaft zu einer 
steigenden Arbeitslosigkeit. Schon am 
13. November 1918, vier Tage nach Aus­
bruch der Revolution in Berlin, erfolgte 
durch den Rat der Volksbeauftragten, die 

damalige provisorische Regierung, eine 
Verordnung über die Arbeitslosenunter­
stützung. Bereits während der Revoluti­
onstage begann auch die Selbstorganisa­
tion der Erwerbslosen, die am 9. Dezem­
ber 1918 einen Berliner Erwerbslosenrat 
bildeten. In den Nachkriegsjahren gab es 
Demonstrationen und Betriebsbesetzun­
gen. Die Forderungen der Arbeitslosen 
lauteten: Anpassung der Unterstützungs­
sätze, Schutz vor Wohnungsverlust so­
wie Mietpreisstopp, Fortbildungspflicht 
für jugendliche Erwerbslose und Abschie­
bung aller, die nach Kriegsbeginn 1914 
nach Berlin zugezogen waren. Man war 
zunächst der Ansicht, dass die Arbeitslo­
sigkeit allein eine Folge des Krieges sei. 
Der Staat erließ im Januar 1919 eine Ver­
ordnung über die Einstellung von Kriegs­
teilnehmern, die jedoch zugleich zur Ent­
lassung zahlreicher Frauen führte, die 
während des Krieges im öffentlichen 
Dienst und vor allem in der Rüstungs­
produktion gearbeitet hatten. Bereits  
Anfang 1919 waren nur 800 offene Stel­
len angeboten, aber 190.000 Berlinerin­

nen und Berliner als arbeitssuchend  
gemeldet. Einen Monat später waren es 
bereits 270.000 Arbeitssuchende. Um die 
Arbeitslosigkeit zu mildern, begannen im 
März 1919 in Berlin Notstandsarbeiten 
als kommunale Arbeitsbeschaffung. Von 
den Frauen erwartete man jedoch die 
Rückkehr zu Heim und Herd, also unbe­
zahlte Familienarbeit.
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tungen abhängig – ohne ihre Familien­
mitglieder zu zählen. Viele der Erwerbs­
losen wurden aber statistisch gar nicht 
erfasst, so dass von einer offenen und  
einer verdeckten Arbeitslosigkeit ge­
sprochen wird.

Zahlenangaben über die Arbeitslosigkeit 
sind für diese Zeit schwer zu ermitteln. 
Das liegt einerseits daran, dass die seit 
dem Krieg bestehenden kommunalen  
Arbeitsnachweise nur Arbeitssuchende 
registrierten, die Unterstützungszahlun­
gen an Erwerbslose aber aus verschiede­
nen Quellen kamen. Unter anderem  
waren die Gemeinden, also auch Berlin,  
zur Unterstützung der Arbeitslosen  
verpflichtet. Erst 1927 wurde eine allge­
meine Arbeitslosenversicherung in Ver­
bindung mit den Arbeitsämtern einge­
führt. 

Aufgrund der allgemeinen Krisensitua­
tion wurde in Berlin bereits im Mai 1920 
die Dauer der Arbeitslosenunterstützung 
von 26 auf 13 Wochen halbiert. Wer nach 

Arbeitslose vor dem Arbeitsamt Berlin Süd-Ost in Neukölln, 1932

Nur wenige Jahre später folgte durch die 
zunehmende Inflation die nächste Krise. 
Im September 1922 gab es in Berlin be­
reits wieder 116.000 Arbeitssuchende 
und Ende 1923 erhielten 236.000 Berli­
ner Erwerbslosenunterstützung aus un­
terschiedlichen Quellen, dazu gab es 
Tausende Empfänger von Zuschlägen, 
unter anderem Kurzarbeiter. Mit insge­
samt 435.000 Unterstützten waren mehr 
als zehn Prozent der Berliner Bevölke­
rung von arbeitsbedingten Transferleis­


